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1.2

Vorbemerkungen

Anlass der Planung/ Planungserfordernis

Der Gemeinderat Réttenbach hat auf Antrag der ,Green Energy am Tiefenbach GmbH* entschieden, fiir den
beabsichtigten Geltungsbereich im Norden der Gemarkung Miihistetten einen Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan auf Grundlage des mit ihr abgestimmten Vorhaben- und ErschlieRungsplanes fiir die beabsichtigte Freifla-
chen-Photovoltaikanlage aufzustellen sowie den Flachennutzungsplan der Gemeinde im Parallelverfahren zu
andern. Die Kosten fiir die Planungen werden, gemé&fR Durchfihrungsvertrag vom Vorhabentrdger getragen.

Der Vorhabentrager beabsichtigt eine Photovoltaik-Freiflichen-Anlage mit einer Gesamtleistung von ca. 5 MWp
zu errichten.

Mit dem Vorhaben wird das Klimaziel der Politik und der (ibergeordneten Planungsebenen unterstiitzt, den Anteil
der Ermneuerbaren Energien (EE) bei der zukinftigen Energieversorgung deutlich auszubauen und den klima-
schédlichen CO,-Ausstol? zu verringern. Nach 82 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) liegen die Er-
richtung und der Betrieb von EE-Anlagen sowie die dazugehdrigen Nebenanlagen im Uberragenden 6ffentlichen
Interesse und dienen der 6ffentlichen Sicherheit.

Durch die PV-Anlage wird der Anteil an klimafreundlichem Solarstrom in der Gemeinde erhoht und der Anteil an
klimaschédlichem Kohlestrom verringert. Mit entsprechendem Bewuchs auf dem Gelande erfolgt zusatzlich eine
Kohlenstoffbindung. Deshalb wird die Gemeinde mit der Errichtung der Anlage einen hervorragenden Beitrag
zum Klimaschutz leisten.

Die erwirtschaftete Energie der Anlage wird regionalen Industrieunternehmen zur Verfugung gestellt. Die daraus
resultierenden langfristigen Vorteile sichern den Standort Rottenbach Arbeitsplatze und Steuereinnahmen. Zu-
dem sind alle Vorteile fur das geplante interkommunale Industriegebiet aktuell noch nicht abzuschatzen. Mit dem
Solarkraftwerk wird ein bedeutender Schritt in Richtung Vollversorgung aus Erneuerbaren Energien in der eige-
nen Gemarkung vollzogen tiberschiissiger Strom wird in das Uberdrtliche Netz eingespeist.

Verfahren zur Aufstellung

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) im Regelver-
fahren aufgestellt.

Verfahrensablauf:

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.05.2024 gemal? § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.11.2024 ortsiiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anho-
rung fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.10.2024 hat in der Zeit vom
18.11.2024 bis 20.12.2024 stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR §4 Abs. 1
BauGB flir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.10.2024 hat mit Schreiben vom
vom 18.11.2024 bis 20.12.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 23.06.2025 wurden die Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemalR § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 02.07.2025 bis 11.08.2025 betei-

ligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 23.06.2025 wurde mit der Begriindung gemar § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.07.2025 bis 11.08.2025 im Internet verdffentlicht sowie éffentlich ausge-
legt..

6. Die Gemeinde Rottenbach hat mit Beschluss des Gemeinderats vom [Datum] den Bebauungsplan gem. §
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10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom [Datum] festgestellt.

7. Ausgefertigt
Gemeinde Réttenbach, hat den Bebauungsplan am [Datum] ausgefertigt

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am [Datum] gemal? § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2 BauGB
ortsuiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung und zusammenfassender Erklarung wird
seit diesem Tag zu den blichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Grundlagen des Bebauungsplans

Grundlage des Bebauungsplans sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die
Planzeichenverordnung PlanZVO) und die Bayerische Bauordnung (BayBO) in den aktuell giltigen Fassungen.
Parallel zu der stadtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Gesetzes (iber Naturschutz und Land-
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) und des Gesetzes Uber den Schutz der Natur, die Pflege
der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz — BayNatSchG) die Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Bauleitplanung integriert.

Ziele der Planung
Mit der Planung werden insbesondere folgende stddtebaulichen Ziele verfolgt:

o Bereitstellung von Flachen fir einen wirksamen Beitrag zur Versorgung mit regenerativen Energien.
e Klimaschutz (Entgegenwirkung des Klimawandels durch Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen und damit verbundener CO2-Reduzierung).

Einfigung in die tberdrtliche Planung (LEP, Regionalplan) LEP auch in Rundschreiben 2021 StMin

Das Landesentwicklungsprogramm (Stand 01. Juni 2023) enthélt hinsichtlich des geplanten Vorhabenplanung
folgende Grundsatze (G) und Ziele (2).

1.3 Klimawandel

1.3.1 Klimaschutz

(G) Bei raumbedeutsamen Planungen und Mafinahmen soll auf die Klimaneutralitét in Bayern hingewirkt werden.
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch (...) die ver-
stérkte ErschlieRung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie
von Sekundérrohstoffen.”

6 Energieversorgung

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur

6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung (Z) Die Versorgung der Bevélkerung und Wirtschaft mit Energie
ist durch den im Uberragenden 6ffentlichen Interesse liegenden und der 6ffentlichen Sicherheit dienenden Um-
und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur
gehdren insbesondere - Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung

6.2 Erneuerbare Energien

6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien
(Z) Emeuerbare Energien sind dezentral in allen Teilrdumen verstérkt zu erschlie3en und zu nutzen.
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6.2.3 Photovoltaik

()

(G) Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. An ge-
eigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser
Flachen, inshesondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden.
(G) Im notwendigen Mal3e soll auf die Nutzung von Fl&chen fiir Freiflachen-Photovoltaikanlagen in landwirtschaft-
lich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.

7 Freiraumstruktur
7.1 Natur und Landschaft

7.1.3 Erhalt freier Landschatftsbereiche

(G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen mdglichst vermieden und an-
dernfalls diese mdglichst gebiindelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur
und Landschaft méglichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme R&ume sollen erhalten werden.

Regionalplan:

Das Plangebiet befindet sich in der Planungsregion Nurnberg (7) im landlichen Teilraum im Umfeld des grol3en
Verdichtungsraums Nirnberg, Firth, Erlangen.

Ao _ Tiung

Landlicher Teilraum im Umfeld des groflen Verdichtungsraumes
Nurnberg/Furth/Erlangen

Regionalplan (7) Ausschnitt Karte 1 - Raumstruktur

Das Gebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebiets - "Sudliches Mittelfréankisches Becken westlich der Schwabi-
schen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hiigelland, Abenberger Hligelgruppe und Heidenberg" (LSG West)
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Die Regionalplanfortschreibung vom 01.06.2008 sind hinsichtlich der Nutzung von Sonnenenergie unter Punkt
6.2.2 folgende Ziele (Z) und Grundsétze (G) formuliert

6.2.2.1(2)

6.2.2.2 (G)

6.2.2.3 (G)

Die Méglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der
gesamten Region verstarkt genutzt werden.

Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevorzugt inner-
halb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeintrachtigung des Ortsbil-
des ausgeschlossen werden kann.

In der Region gilt es groRflachige Anlagen zur Sonnenenergienutzung aul3erhalb von Sied-
lungseinheiten moglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden, sofern eine erhebli-
che Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen werden kann.

In der Begriindung zu den einzelnen Punkten wird folgendes ausgefiihrt:

zu6.2.2.1

zu6.2.2.2

2u6.2.2.3

Die Nutzung von Sonnenenergie hat in den vergangenen Jahren, auch bedingt durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einen enormen Aufschwung erfahren. Als Beispiel hier-
fur kann die Entwicklung und Nutzung der Photovoltaiktechnologie herangezogen werden.
Wahrend die Gesamtleistung aller installierten Photovoltaikmodule in Deutschland im Jahre
1995 (bei voller Sonneneinstrahlung) ca. 16 Megawatt betrug, lag der Wert fiir das Jahr 2006
bundesweit bereits bei insgesamt ca. 2.831 Megawatt. Als entscheidendes Kriterium zur Ab-
schétzung des nutzbaren Sonnenenergiepotentials gilt es die mittlere jahrliche Globalstrah-
lung am jeweiligen Standort heranzuziehen. Anhaltspunkte hierfur liefert der Bayerische So-
lar- und Windatlas. Laut Bayerischem Solar- und Windatlas befinden sich die geeignetsten
Standorte fur die Sonnenenergienutzung innerhalb der Region Niirnberg mit 1050 bis 1100
kWh/m2 im Bereich der stdlichen Frankenalb sowie in Teilen des Nirnberger Stadtgebietes.
In den Gbrigen Teilen der Region ist mit einer mittleren jahrlichen Technische Globalstrahlung
von 1000 bis 1050 kWh/m2 zu rechnen, die ebenfalls vergleichsweise gute Voraussetzungen
fur die Sonnenenergie erwarten lassen.

Zweifelsohne besitzen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie in aller Regel aufgrund ihrer
physischen Beschaffenheit und notwendigen GroRenordnung Auswirkungen auf ihre Umge-
bung. Diese Auswirkungen begrenzen sich vorrangig auf den optischen bzw. asthetischen
Bereich. Luftschadstoffe, Reststoffe, Abfalle oder L&rm entstehen bei der derzeit géngigen
Nutzung von Sonnenenergie nicht. Die optischen Auswirkungen sind je nach Standort sowie
Art und GroRenordnung der jeweiligen Anlage in unterschiedlich starker Weise als Beein-
trachtigung des Orts- bzw. Landschaftsbildes zu werten. Nach LEP B VI 1 soll die Zersiede-
lung der Landschaft verhindert und auf das charakteristische Orts- und Landschaftshild ge-
achtet werden. Dieser Zielsetzung soll Rechnung getragen werden, indem Sonnenenergie-
nutzung bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten stattfinden soll, sofern diese Nutzung in
ihrer Art und GrélRenordnung keine erheblichen Beeintrachtigungen des Ortshildes hervorruft.
Hierzu eignen sich insbesondere Dach- und Fassadenflachen. Dies kann auch fir beste-
hende landwirtschaftliche Gebaude aulierhalb des unmittelbaren Ortsbereichs gelten.

Insbesondere groRflachige Anlagen zur Sonnenenergienutzung auRerhalb von Siedlungsein-
heiten besitzen zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftshild und verandern
den Charakter der Umgebung. Gem&R LEP B VI 1.1 sollen Neubaufla&chen mdglichst in An-
bindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. In Verbindung mit dem be-
reits genannten Ziel, die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und auf das charakteris-
tische Orts- und Landschaftsbild zu achten (LEP B VI 1), gilt es daher, groRRflachige Sonnen-
energieanlagen auBerhalb von Siedlungseinheiten mdglichst an geeignete Siedlungseinhei-
ten anzubinden, sofern damit keine erheblichen Beeintréchtigungen des Orts- und Land-
schaftshildes verbunden sind. GrofRflachige Sonnenenergieanlagen ohne Siedlungsanbin-
dung kénnen nur in Einzelféllen in Betracht kommen, in denen die Méglichkeiten der gefor-
derten Anbindung nicht gegeben sind, keine erheblichen Beeintréchtigungen des Orts- und
Landschaftsbildes mit dem jeweiligen Vorhaben verbunden sind und sonstige 6ffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen.
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Landschaftsschutz und Siedlungsanbindung

Entsprechend dem bisherigen LEP 2006 wurden Photovoltaik-Freiflachenanlagen als Siedlungsflachen behan-
delt. Durch die damit erforderliche Anbindung an geeignete Siedlungen sollte die Zersiedelung und Zerschnei-
dung der Landschaft verhindert werden. Mit dem Landesentwicklungsprogramm 2013 entfallt die bisherige Pflicht
zur Siedlungsanbindung fiir Photovoltaik-Freiflichenanlagen (s.0.). In der Praxis erwies sich die Pflicht zur Sied-
lungsanbindung in manchen Féllen als Hindernis fiir eine gute Einbindung einer Anlage in die Landschaft, wie
etwa bei abgelegenen, kaum einsehbaren Standorten ohne Siedlungsanbindung, welche aus Griinden des Land-
schaftsschutzes zu bevorzugen wéren. Sofern es ohne Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftshildes mog-
lich ist, sollten bevorzugt angebundene Standorte ausgewéahlt werden, um die Zerschneidung der Landschatft zu
minimieren.

Standortwahl und -eignung

Aufgrund des spirbaren Klimawandels gewinnt der Klimaschutz, inshesondere durch CO; Einsparungen auf dem
Bereich der klimafreundlichen Energieerzeugung immer mehr an Bedeutung. Die Gemeinde Rottenbach befir-
wortet, als Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz, die Errichtung einer Freiflichen Photovoltaikanlage, am vor-
gesehenen Standort.

Ein gesamtgemeindliches Standortkonzept zur fiir PV-Freiflichenanlagen bzw. im Flachennutzungsplan darge-
stellte Flachen fiir PV-Anlagen besteht nicht. Die Gemeinde hat jedoch anhand eines von der Gemeinde aufge-
stellten Leitfadens, unter Zugrundelegung eines von der Gemeinde festgelegten Kriterienkatalogs geeignete Fla-
chen fir PV-Anlagen im Gemeindegehiet identifiziert. Mit der Aufstellung des Leitfadens zur Zulassung von Pho-
tovoltaik-Freiflachenanlagen will die Gemeinde Réttenbach einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und zum
Klimaschutz leisten, gleichzeitig aber auch eine transparente Entscheidungsgrundlage fiir die Offentlichkeit,
Grundeigentimer, sonstige eingebundene Akteure sowie die Antragsteller bzw. Betreiber von Photovoltaik-Frei-
flachenanlagen schaffen.

Durch die Anwendung einfacher und nachvollziehbarer Kriterien kann stédtebaulicher Fehlentwicklung vorge-
beugt und Wildwuchs in Form zufallsgesteuerter Flachennutzung verhindert werden. Der Leitfaden zeigt poten-
zielle Flachen fir die Installation von PV-Freiflaichenanlagen im Gemeindegebiet auf, wodurch - unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit - die Belange der sauberen Energieerzeugung und des Klimaschutzes nachvollziehbar mit den
Belangen der Nahrungsmittelerzeugung, des Landschaftshildes und des Naturschutzes zusammengefiihrt wer-
den.

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE ROTTENBACH
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Gemeinde Rottenbach - Darstellung der fiir PV-Anlagen geeigneten und ungeeigneten Flachen

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Fl&chenkulisse der im Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 ver-
ankerten ,landwirtschaftlich benachteiligten Gebiete". Darin sind PV-Freiflachenanlagen mit einer Nennleistung
Uiber 1 MWp und bis maximal 20 MWp auf Acker- und Griinlandflachen in diesen Gebieten férderfahig, sofern die
Bundeslénder eine entsprechende Rechtsverordnung dazu erlassen. Bayern hat dies mit der "Verordnung tber
Gebote fur Freiflachenanlagen” getan und unterstltzt somit den Ausbau bayerischer PV-Freiflaichenanlagen.

Die Planung erfolgt auf Antrag des Vorhabentrégers. Fiir alle im Vorhabengebiet liegenden Grundstucksflachen
sind fur die Betriebsdauer des Solarparks im Rahmen Pachtvereinbarungen geschlossen worden. Die Entwick-
lung des Standortes ist seitens der Flachenverfligharkeit gesichert.

Es ist beabsichtigt Teile des im Gebiet erzeugten Stroms in einem nahegelegenen Gewerbegebiet zu nutzen.

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE ROTTENBACH
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Das Plangebiet liegt innerhalb der Grenzen des festgesetzten Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Sidli-
ches Mittelfrénkisches Becken westlich der Schwabischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hiigelland, Aben-
berger Hiigelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet des Landkreises Roth.

o

Quelle: BayernAtlas (09/2024)- Themenkarte Umwelt — Natur - Landschaftsschutzgebiete
Punktschraffung Landschaftsschutzgebiet, Umgriff Plangebiet (rote Flache)

Landschaftsschutzgebiete sind in der Anlage Standorteignung zum Rundschreiben des Bayerischen Ministeri-
ums flr Wohnen Bau und Verkehr ,Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflachen-Photovoltaikanla-

gen, Stand 10.12.2021" unter Nummer 2 als Restriktionsflachen aufgefiihrt und sind somit als eingeschréankt
geeignet gelistet.

L,Restriktionsflachen sind Flachen, die fir die Errichtung von PV-Freiflaichenanlagen nur bedingt geeignet sind.
Diese Flachen haben in der Regel eine grolRe Bedeutung fur Natur und Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist
im Rahmen einer Priifung des Einzelfalls darzulegen, ob und warum die mit der Errichtung von PV-Freiflachen-
anlagen verbundenen Auswirkungen auf Natur und Landschaft am konkreten Standort aus naturschutzrechtli-
cher- und fachlicher Sicht vertretbar sind. Das Ergebnis dieser Priifung soll aktenmé&Rig dokumentiert werden.”

Im Praxis-Leitfaden fir die dkologische Gestaltung von Photovoltaik Freiflachenanlagen, des Bayerischen Lan-
desamts fiir Umwelt (2014) wird festgestellt:

,im Einzelfall ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflachenanlage auch in einem Landschaftsschutzgebiet
(LSG) nicht ausgeschlossen.

Ein Bebauungsplan bzw. Flachennutzungsplan, dessen Festsetzungen bzw. Darstellungen den Regelungen ei-
ner Landschaftsschutzverordnung widersprechen, ist grundséatzlich unzulassig. Mafistab fiir eine derartige Beur-
teilung ist in jedem Fall der jeweilige der LSG-Verordnung. Sieht die entsprechende Verordnung kein Verbot der
Aufstellung von Bauleitplanen mit der Folge der baulichen Inanspruchnahme dieser Flachen vor, kann die Ge-
meinde fur das entsprechende Gebiet einen Bebauungsplan aufstellen. Sieht die Landschaftsschutzverordnung
dagegen ein Bauverbot vor, ist die Aufstellung von Bauleitplanen nur méglich, wenn fiir die geplante bauliche
Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich moglich ist und auch
sonst nichts entgegensteht. Die Landschaftsschutzverordnung darf durch die nach dem Bebauungsplan zulassi-
gen Veranderungen des Schutzgebiets jedoch nicht (teilweise) ,funktionslos" werden

Daneben besteht grundsatzlich die Maglichkeit, die Landschaftsschutzverordnung anzupassen oder aufzuheben.

Empfohlen wird die Einfiihrung eines Zonierungskonzepts, das geeignete Standorte fiir die Realisierung von
Photovoltaik-Freiflichenanlagen im Landschaftsschutzgebiet ausweist. Zustandig fir die Erarbeitung solcher Zo-
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nierungskonzepte sind die fir den Erlass der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zusténdigen Gebietskorper-
schaften (Landkreise, Bezirke). Der Verordnungsgeber hat durch eine entsprechende Anderung der Verordnung
die Maglichkeit, gezielt und beschrénkt auf solche Vorhaben die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen
im Landschaftsschutzgebiet zu steuern (vgl. S 22 Abs. 1 3 BNatSchG), ohne dass die betreffenden Flachen
insgesamt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren.

Die (prophylaktische) Herausnahme der Flache aus dem LSG ist dagegen in der Regel kein geeignetes Mittel,
um tatséchliche oder vermeintliche Konflikte mit dem Inhalt der LSG-Verordnung zu lésen.

o Die mit der Errichtung der Anlage verbundenen Beeintréchtigungen, beispielsweise des Landschaftsbil-
des, werden dadurch nicht gelést Dies gilt auch fiir die damit héufig einhergehenden negativen Auswir-
kungen auf benachbarte Fléchen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes verbleiben.

e Besonders fragwiirdig aus fachlicher, wie auch aus rechtlicher Sicht wére die Herausnahme von Kern-
flachen oder die "Durchlécherung” des Schutzgebietes bei wiederholten Herausnahmen.

o Eine Reintegration vormals herausgenommener Fl&chen in das Schutzgebiet, nach einem (spéteren)
Rickbau der Photovoltaik-Freiflachenanlagen, ist in der Praxis nicht zu erwarten

Im Fall der Unterbreitenlohe ist Durch die Lage in einem vorbelasteten Landschaftsteil in der Nahe von bebauten
Siedlungsbereichen ist bei der Freiflachen-Photovoltaikanlage ein Standort gewahlt, der die Belange der Zer-
schneidung der Landschaft und Stérung des Landschaftshildes minimiert.

Die Flache befindet sich AuRenbereich innerhalb eines durch Leitungstrassen und Stral3en vorbelasteten, veran-
derten Landschaftsbereiches ohne besondere &sthetische oder dkologische Funktion im rdumlichen Zusammen-
hang mit groReren Sandabbau- und Gewerbegebieten.

Die Vorbelastung des Gebietes ist im Einzelnen gepragt durch:

die Lage im Dreieck zwischen der StaatsstralRe St 2223 und dem grof3flachigem Sandabbaugebiet im Nor-
den und der und Ortsverbindungstral’e Unterbreitenlohe-Hlgelmiihle im Westen und Siiden und des Ge-
werbegebietes/ Betonfertigteilwerks im Nordosten

sowie der das Gebiet querenden 380/220 kV.

g5

\ W/
Ubersicht: Lage und Nutzungen im Umfeld

Die Flache liegt im AuRenbereich innerhalb eines durch mehrere Leitungstrassen vorbelasteten, veranderten
Landschaftsbereiches ohne besondere dsthetische oder dkologische Funktion im raumlichen Zusammenhang
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mit grél3eren Rohstoffabbau- und Gewerbegebieten. Durch die Mehrfachnutzung vorbelasteter Freirdume kann
die Beanspruchung von Natur- und Landschaft vermindert werden und unzerschnittene Raume erhalten werden.
Dies trégt zur Erreichung der landesplanerischen Ziele beztiglich der Freiraumstruktur, insbesondere dem Erhalt
freier Landschaftsbereiche bei.

Das geplante Vorhaben der Freiflachengestaltungsanlage wurde aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet
in der 182. Sitzung des Naturschutzbeirats des Landkreises Roth vom 27. Marz 2025 behandelt. Es wurde fol-
gender einstimmiger Beschluss gefasst:

,Eine Erlaubnis zur Errichtung einer Freiflachen-PV-Anlage auf den Grundstiicken FI.Nr. 1218 und
1219 Gemarkung Muhlistetten, Gemeinde Rottenbach innerhalb des Landschaftsschutzgebietes wird
in Aussicht gestellt.

Begriindung:

Durch die kiinftige Freiflachen-Photovoltaikanlage erfolgt eine eher extensive Nutzung der Flachen.
Es handelt sich um einen Eingriff in die Landschaft. Aufgrund der Lage in einer Landschaftssenke
hat die Anlage wenig negative Fernwirkung, so dass das Landschaftshild nicht erheblich beeintréch-
tigt wird."

Somit erfolgt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein sogenanntes ,Hineinplanen in
eine Befreiungslage".

Blick nach Nordwesten auf das Gebiet mit Hochspannungstrasse und Betonfertigteilwerk

Die Flachen im Vorhabengebiet liegen auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungs- oder Wasserschutzge-
bieten, Biotopflachen und Belange des Artenschutzes sind ebenfalls von der Planung nicht betroffen.

Am Rand des Geltungsbereichs ist im BayernAtlas ein Bodendenkmal (D-5-6831-0004) eingezeichnet. Die Pho-
tovoltaikmodule Gberstellen das Bodendenkmal geringfiigig am Rand. Uberlagerungen von Bodendenkmélern
mit Photovoltaikanlagen bedirfen als Restriktionsflachen einer besonderen Abstimmung mit der Bodendenkmal-
pflege sowie einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes
(BayDSchG).

Die Flache hat eine, aufgrund ihrer topographischen Lage nur eine geringe Fernwirkung. Sie ist weitgehend durch
Grinbestand in das Landschaftshild eingebunden. Von Norden aus besitzt das Gebiet von der Staatsstra3e aus
betrachtet, bedingt durch den Griinbestand entlang der Stral3e, die vorhandene Topographie, die zwischengela-
gerte Sandabbauflache und die Entfernung von ca. 170 m keine Fernwirkung. Im Westen verlduft in ca. 100 bis
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130m Entfernung die OrtsverbindungsstralRe von Hiigelmiihle nach Unterbreitenlohe. Auch ist bedingt durch eine
Boschung entlang der Straf3e und verbliebene nicht gerodete Gehdlzbestande entlang des Sandabbaugebiets ist
die Flache in weiten Bereichen kaum fernwirksam. Von Unterbreitenlohe kommend kann die Flache getrennt
durch eine Hopfenanbaubaufléche teilweise eingesehen werden. Hier kann durch entsprechende PflanzmafRnah-
men entgegengewirkt werden. Im Osten verlauft, von der Hohenlage etwas tiefer liegend ein Flurweg in Nord-
siidrichtung entlang des Tiefenbachs. Der Weg verlduft auf einer L&nge von ca. 120m an der Grenze des Plan-
gebiets direkt entlang. Auf der anderen Wegeseite schlief3t ein Waldgebiet an. Eine Einsehbarkeit der Flache ist
nur von dem Weg aus in Teilbereichen méglich. Auch hier kann die Photovoltaikanlage durch die Anlage einer
Hecke gut eingebunden werden.

Aufgrund der Topographie des Gelandes und der bestehenden Eingriinung kann die PV-Freiflichenanlage durch
weitere Eingriinungsmalinahmen an den Randern gut und wirksam in die Landschatft eingebunden werden.

Der groRte Teil der Flache Flurnr. 1219 der Gemarkung Muhlstetten ist derzeit noch als Ausgleichs- und Ersatz-
flache fir den Sandabbau Miihistetten I" im BayernAtlas noch im Okoflachenkataster enthalten.

Im Schreiben von der Regierung von Oberfranken/ Bergamt Nordbayern ROF-SG26-3914-184-2-8 vom
16.05.2024 wurde unter Punkt 3 mitgeteilt

,Die Grundstlicke Flur-Nrn. 1215 und 1219 (i. T.) — nordlicher Teilbereich - der Gemarkung Mhlstetten sind im
Okoflachenkataster beim Landesamt fiir Umwelt als Ausgleichs- und Ersatzflachen eingetragen, obwohl hier kei-
nerlei bergbauliche Téatigkeiten durchgefiinrt wurden. Die Léschung dieses Eintrags in Folge der Herausnahme
aus der bergrechtlich zu betrachtenden Betriebsflache ist durch den Unternehmer zu beauftragen.

Es wurde seiten§ der der Betreiberfirma der Sandabbauflache ,Muhlstetten | versaumt, die Léschung der Fla-
chen aus dem Okoflachenkataster zu beantragen. Die Beantragung wurde seitens der Firma am 28.05.2025
nachgeholt.

Die Freiflachenphotovoltaikanlage wird nach Beendigung der Nutzung riickstandslos zurlickgebaut. Die verbind-
liche rechtliche Sicherung des Riickbaus erfolgt im Durchfiihrungsvertrag zwischen Vorhabentrager und Ge-
meinde.

Gemal 82 EEG 2023 - Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien - liegen die Errichtung und der Betrieb
von Anlagen sowie den dazugehdrigen Nebenanlagen im (iberragenden 6ffentlichen Interesse und dienen der
offentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die er-
neuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufiihrenden Schutzguterabwagungen einge-
bracht werden.
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1.7

2.1

Einfugung in die vorbereitenden Bauleitplanung (FNP/ LP)
Das Plangebiet ist im wirksamen Flachennutzungsplan/Landschaftsplan (FNP/LP) als Sonderbaufléche ,Erneu-

erbare Energien“ dargestellt. Das Gebiet liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets und wird von der
3807220 KkV-Leitung Ingolstadt — Raitersaich

Ausschnitt aus dem wirksamen Fléachennutzungsplan mit Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

Die geplante Nutzung der Flache als Freiflichen-Photovoltaikanlage entwickelt somit aus dem wirksamen Fla-
chennutzungsplan.

Beschreibung des Bestandes

Lage, Umfeld und Nutzung

Das Plangebiet liegt auf einer von Stidwesten nach Osten und Nordosten leicht abfallenden Flache, in ca. 350 m
Entfernung nérdlich der Ortslage vom Unterbreitenlohe. Das direkte Umfeld des Planungsgebietes wird durch die
Nachbarschaft zu einer Quarzsandabbauflache und einem Betonfertigteilwerk geprégt. Nach Siiden hin prégt
Hopfenanbau das Umfeld. Im Osten verlauft in ca. 40-50m Entfernung der Tiefenbach.

Das Plangebiet hat eine GroRe von ca. 4,3 ha und ist unbebaut. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
beinhaltet die Grundstiicke Flur-Nrn. 1218, sowie Teilflachen der Flur Nr. 1219 alle Gemarkung Muhlstetten.

A== R % oI

= e

Plangebiét mit umliegenden Nutzungen - Bildciuelle BayernAtIés“ )
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Der Geltungshereich des Bebauungsplanes wird derzeit zum Mais und Getreideanbau intensiv landwirtschaftlich
bewirtschaftet.

Ferner wird das Gebiet von einer 380/ 220 kV Leitungstrasse iberquert.

Blick aus dem Gehiet Richtung Norden

Blick nach Westen Richtung Gemeindeverbindungsstrale Blick vom Wirtschaftsweg Richtung Nordwesten
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2.2

2.3

Strommast (sichtbarer Bewuchs auRerhalb) Blick vom Wirtschaftsweg Richtung Nordosten

Verkehr

Durch einen entlang des sudlichen Gebietsrands verlaufenden befestigten Wirtschaftsweg Flur.-Nr. 1212, der an
die beiden OrtshindungsstraBe anschlief3t, ist die Flache fiir die geplanten Nutzungen ausreichend erschlossen.
Der Flurweg wird flir die Anbindung der derzeit bereits stattfindenden Nutzungen genutzt. Die ErschlieBung der
geplanten Freiflachen-Photovoltaikanlage konnte zusétzlich bei Bedarf iber die im Eigentum der Vorhabentréger
befindliche Teilflache der Flur-Nr. 1219 an die Ortsverbindungsstrai3e erfolgen.

Die ErschlieBung der Flache wird nur fir die Bauausfilhrung und gelegentliche Wartungs- und Pflegearbeiten
bendtigt.

Griinbestand

Fir dieses Planvorhaben wurde erfolgte im Rahmen der Bestandsaufnahme 2023 eine Kartierung der Biotop-
und Nutzungstypen innerhalb des Geltungsbereiches durchgefiihrt. Der Geltungsbereich befinden sich vorrangig
intensiv zum Mais und Getreideanbau genutzte Acker (A11), sowie maRig extensiv genutztes Griinland (G211)
auf der Flache unterhalb des Hochspannungsmastes. Am dstliche Rand des Plangebietes sowie zwischen den
beiden Flurstlicken im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich artenarme Ackersdume mit einem
hohen Anteil an Brennessel, sowie Besenginster du Quecken (K11). An der Nordostecke des Geltungsbereiches
ragt ein Teil der umgrenzenden stark verbuschte Griinlandbrache (B13) in den Geltungsbereich. Entlang des
nordlich und westlich angrenzenden Sandabbaugebietes finden sich, aulerhalb des Plangebietes, verbuschte
bis heckenartige Griinstrukturen teilweise auf bdschungsartigen Aufschiebungen.

Ackerflachen Nordostecke: ins Gebiet ragende, stark verbuschte Grinstruktur
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24

Ackerrain im Osten zwischen Flur.-Nr. 1218 und 1219 Ackerrain im Osten im Grenzbereich zu Flur.-Nr. 1215

Bodendenkmalschutz

Am Siidostrand des Plangebiets (iberlagert die geplante Photovoltaikanlage geringfligig das Bodendenkmal Nr.
D-5-6831-0004, gem. Bayerischem Denkmalatlas handelt es sich um eine Siedlung der Urnenfelderzeit.

Im Rahmen der Abwagung 6ffentlicher und privater Belange sind die Belange des Denkmalschutzes zu beriick-
sichtigen. Aus diesem Grund erfolgte eine frilhzeitige Abstimmung der Vorhabenplanung mit dem Bayerischen
Landesamt fiir Denkmalpflege (BLfD) hinsichtlich der geplanten Photovoltaikanlage.

In der Vorab-Stellungnahme der Bodendenkmalpflege vom 07.10.2024 wurde hierzu bereits wie folgt Stellung
genommen.

,Bei dem Bodendenkmal D-5-6831-0004 handelt es sich um eine durch von der Oberfldche aufgelesene Sied-
lungsfunde der Urnenfelderzeit bekannte Fundstelle. Die genaue Ausdehnung und Erhaltung des Bodendenk-
mals ist derzeit uns unbekannt, so dass auch westlich des kartierten Denkmalbereichs zugehdrige Teile zu ver-
muten sind.

Bodendenkmaler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestérte
Erhalt dieser Denkméler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts fir Denkmalpflege Prioritét, Bo-
deneingriffe sollten auf einem unabweisbar notwendigen MindestmaR beschrankt bleiben. Angesichts der randli-
chen Lage des hislang kartierten Denkmalbereiches im Plangebiet sowie der geplanten Standorte der Trafoh&us-
chen aul3erhalb von diesem, wird dieser Aspekt bereits teilweise berlcksichtigt.

Weiter wurde gebeten folgende Hinweise zu beachten:

- Unter Umsté&nden kann die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen aus denkmalfachlicher Sicht zu
einer besseren Erhaltung der Bodendenkmalsubstanz beitragen (vgl. https:/mww.stmb.bayern.de/as-
sets/stmi/buw/baurechtundtechnik/25_rundschrei ben_freiflaechen-photovoltaik. pdf).

- Der Erteilung der 0.g. Erlaubnis unter fachlichen Nebenbestimmungen kann im Zuge eines spéteren Erlaubnis-
verfahrens aus denkmalfachlicher Sicht nur zugestimmt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass im Rah-
men des vertraglich vereinbarten Riickbaus der Anlage die Tiefenlockerung des Bodens im Denkmalbereich dau-
erhaft ausgeschlossen wird. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Durchfiinrungsvertrages oder der im
Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeit.

- In der Regel werden als fachliche Nebenbestimmung Bodenengriffe, wo ein Oberbodenabtrag durchgefiihrt wird
(z. B. fur Leitungsgrében oder zur Fundamentierung technischer Gebaude), durch eine vom Vorhabentrager zu
beauftragende archdologische Fachkraft qualifiziert begleitet, um Ausdehnung, Betroffenheit und Erhaltung des
Bodendenkmals zu priifen. Sollte hierbei

zugehdrige Teile des Bodendenkmals auftreten, muss eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung
und Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im Auftrag der Vorhabentrager durchgefiinrt werden. Zur Kostentragung
verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.

- Im Bereich bekannter Bodendenkméler ist dariiber hinaus der Einsatz technischer Ortungsgeréte, die geeignet
sind, Denkméler im Erdreich aufzufinden (z. B. Metallsonden), gemaf Art. 7 Abs. 6 BayDSchG verboten. Fir
berechtigte berufliche Interessen (geophysikalische Prospektion, Kampfmittelrdumung, archéologische Fachfir-
men) kann die Erlaubnis erteilt werden."
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2.5

2.6

Ver- und Entsorgung, Baugebiet

Fur das Gebiet wird weder ein Anschluss an die Frischwasserversorung oder das Kanalnetz erforderlich. Eine
Reinigung der PV-Module ist i.d.R. nicht erforderlich.

Das anfallenden Oberflachenwasser wird weiterhin auf nattirlichem Weg Uber die Gebietsflache versickert. Eine
Versiegelung von Flachen unter und zwischen den Modulreihen findet nicht statt.

Der Netzanschluss der Anlage erfolgt durch eine 20-kV-Leitung in das nahegelegene Mittelspannungsnetz an
eine gemeindliche Ubergabestation an der Stidwestecke des Gewerbegebiets Georgensgmiind.

- \. -
O DR LT h

T
e

Darstellung der geplanten Netzanbindung

Immissionsschutz
Von der Photovoltaikanlage gehen nach der Bauphase keine stofflichen Emissionen oder Erschitterungen aus.

Die mdglichen Schallimmissionen der Wechselrichter sind erfahrungsgeman gering, sie liegen in der Regel bei
unter 55 dB(A). Aufgrund der rdumlichen Lage und der Absténde zu den né&chstgelegenen Wohngeb&uden oder
Siedlungen von ca. 350m sind schédliche Larmimmissionen dort nicht zu erwarten. Durch die Verwendung von
fest aufgestédnderten Modulen, sind auch keine Larmimmissionen durch Stellmotoren oder Getriebe zu befiirch-
ten.

Mit der Errichtung der PV-Anlage kénnen Reflexionen des Sonnenlichts von den Solarmodulen verbunden sein.
GemaR § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Immissionen als schadliche Umwelteinwir-
kungen zu werten, sofern sie nach Art, Ausmal} oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder fur die Nachbarschaft herbeizufiihren. Hinsichtlich einer még-
lichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder éstlich einer Photovoltaikanlage liegen
und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt sind. Hier kann es im Jahresverlauf zu ausgedehnten Immissi-
onszeitrdumen kommen, die als erhebliche Beldstigung der Nachbarschaft aufgefasst werden kénnen. Die Ab-
sténde zur Stidostlichen Wohnbebauung in Oberbreitenlohe betragen ca. 450 m, zur stdlichen Wohnbebauung
nach Unterbreitenlohe ca. 350 m. Aus diesem Grund kann, auch geméaR der Stellungnahme der Unteren Immis-
sionsschutzbehorde, die Anfertigung eines Gutachtens unterbleiben.
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2.7

2.8

Belastungen und Bindungen

e Das Plangebiet befindet sich innerhalb des festgesetzten Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01
"Sudliches Mittelfrankisches Becken westlich der Schwébischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hi-
gelland, Abenberger Hiigelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet des Landkreises Roth.

Das Plangebiet tangiert das Bodendenkmal Nr. D-5-6831-0004, Siedlung der Urnenfelderzeit

Das Plangebiet wird von der 380/220 kV-Leitung Ingolstadt Uiberquert

im Gebiet sind keine Biotope aus der Biotopkartierung Flachland verzeichnet

weitere naturschutzrechtlich unter Schutz stehenden Flachen sind verzeichnet oder vom Plangebiet
betroffen

e  Wasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete sind vom Plangebiet nicht betroffen

e Der Gemeinde sind weder Altlasten, Altablagerungen noch schédliche Bodenveranderungen fir den
Planungsbereich bekannt

Artenschutz

Im Vorhabengebiet und in der ndheren Umgebung gibt es keine amtlich kartierten Biotope und keine Eintrége in
der Artenschutzkartierung. Zum Vorhaben wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Priifung? (saP) erstellt

Im vorliegenden Gutachten wurde untersucht, ob flir die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle Europai-
schen Vogelarten Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfilllt sind.

Als Vermeidungsmalinahme wird festgelegt, dass die Freimachung des Baufeldes nur auRerhalb der Brutzeit,
d.h. nurin der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfolgen darf.

MalRnahmen zur Erhaltung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitat i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-
MalRnahmen) werden nicht benétigt.

Fir detaillierte Informationen wird auf die in der Anlage befindliche spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung
verwiesen.

Aus artenschutzrechtlichen Griinden, wie auch zur Vermeidung allgemeiner Lichtemissionen ist auf eine dauer-
hafte Beleuchtung der Anlage zu verzichten.

1 OkoloG - Richard Radle (Dipl. Biologe): Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (SaP) Errichtung einer PV-Anlage bei Unter-

breitenlohe —v. 03.10.2024
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3.1.2

Umweltbericht

Einleitung

Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes

Die Gemeinde Réttenbach stellt fir den Bereich suidwestlich von Réttenbach den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan fir das Sondergebiet ,Freiflachen-Photovoltaikanlage Unterbreitenlohe” auf, um die Errichtung einer
Freiflachen-Photovoltaikanlage zu ermdglichen. Zur Ausweisung gelangt nach § 11 Abs. 2 BauNVO ein Sonder-
gebiet Erneuerbare Energien (EE) mit der Zweckbestimmung ,Freiflachen-Photovoltaikanlage®. Das vorliegende
Bauleitplanverfahren soll das Vorhaben bauplanungsrechtlich absichern und die Voraussetzungen schaffen, da-
mit hier von den Vorhabentrégern eine Freiflachen-Photovoltaikanlage errichtet werden kann.

Mit der Freiflachen-Photovoltaikanlage werden mehrere Ziele verfolgt:

« Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen

* Reduzierung des CO2-Ausstol3es zum Schutz des Klimas

» Schonung fossiler und begrenzter Energiequellen wie Erddl und Erdgas
« Sicherung der dezentralen Energieversorgung

* regionale Wertschopfung.

Angaben zum Standort

Das Plangebiet liegt nordlich des Orts Unterbreitenlohe im frankischen Seenland. Nérdlich des Geltungsberei-
ches verlauft die StaatsstralRe St 2223.

Die Uiberwiegend ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft mit sanft bewegtem Relief und heterogenem Erschei-
nungshild weist sowohl groRflachige Ackerlagen als auch gréRere Waldgebiete auf, im Osten verlduft der Tiefen-
bach. Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Der Geltungsbereich schlie3tim Siiden an landwirtschaft-
lich genutzte Flachen an. Der Grof3teil wird intensiv ackerbaulich genutzt. Daneben wird im direkten Umfeld auch
Hopfenanbau betrieben. Heckenstrukturen auf den stidlich angrenzenden Ackerfléchen kommen nicht vor. Nord-
lich grenzen an das Gebiet anthropogen genutzte Strukturen an. In direktem Anschluss zwischen Staatsstrafle
und Plangebiet befindet sich die ausgedehnte Quarzabbauflache ,Miihistetten I, daran westlich und &stlich an-
grenzend das Gebewerbegebiet Spalt-Hiigelmihle und ein Betonfertigteilwerk. Das Plangebiet wird von einer
380/22 kV-Hochspannungstrasse gequert.

Art und Umfang des Vorhabens

Der Geltungsbereich hat einen Flachenumfang von 4,3 ha. Abzlglich der randlichen Eingriinung soll auf einer
Flache von 3,3 ha eine Freiflachenphotovoltaikanlage errichtet werden. Zusatzlich werden die fir den Betrieb
erforderliche Umspannstation und mehrere kleine Trafostationen auf dem Grundstiick errichtet. Das Gelande
wird umzaunt.

Rechtsgrundlagen der Umweltprifung und des Umweltberichts

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB ein gesonderter Bestandteil der Begriindung und dient der Beschreibung
und Bewertung der Umweltbelange. Als systematische Darstellung der Umweltaspekte dient er der Optimierung
des Abwagungsmaterials und zur Information der Offentlichkeit und der Behorden. Die Kommune legt dazu fiir
jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange fiir die Abwégung
erforderlich ist. Der Umweltbericht ist entsprechend dem jeweiligen Kenntnis- und Verfahrensstand anzupassen.

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE ROTTENBACH

20



VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 23 ,FREIFLACHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGE UNTERBREITENLOHE"

BEGRUNDUNG UND UMWELTBERICHT

3.1.3 Umweltschutzziele aus tibergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Beriicksichtigung

314

3.2

3.21

Fachgesetzte

Fir die Aufstellung von Bauleitpl&nen ist unter 8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Ber(icksichtigung der Belange des
Umweltschutzes einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege und hier insbesondere der Auswir-
kungen auf Tiere und Pflanzen vorgegeben. Von Bedeutung sind auch die erganzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz, die sich aus § 1a BauGB ergeben.

Laut diesem und den Grundsétzen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2006 soll mit Grund und Boden
schonend umgangen werden, d.h. der Flachenverbrauch geringgehalten und die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Mal3 begrenzt werden.

Nach dem BBodSchG sollen die Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert werden, schédliche Bodenveran-
derungen abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden getroffen werden. Bei Einwir-
kungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner nattirlichen Funktionen so weit wie moglich vermieden
werden.

Dem Grundsatz des 8§ 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) entsprechend sind nachteilige Beeintrachtigungen
der Gewasser, inshesondere auch des Grundwassers zu vermeiden.

Luft und Klima sind im Rahmen der Bauleitplanung zu beriicksichtigen. Spezielle fachgesetzliche Ziele zum
Schutz und zur Verbesserung des Klimas finden sich im Bundesklimaschutzgesetz, im Bundesnaturschutzgesetz
sowie im Bayerischen Naturschutzgesetz.

Fachplanungen

Die Ziele der (ibergeordneten Fachplanungen (LEP, Regionalplan) wurden bereits in Kapitel 1.5 erlautert.

Datengrundlage der Umweltpriifung

Neben der Bestandserfassung flir das Plangebiet, dem Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan und den An-
gaben des Vorhabentrégers zur technischen Vorhabenplanung der PV-Anlage, wurden das Landesentwicklungs-
programm (LEP) der Regionalplan Nirnberg, der Bayern-Atlas des Geoportals Bayern (Fachthemen Denkmal-
schutz, Natur, Wasser, Hochwasser, Boden), die spezielle artenschutzrechliche Priifung zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan fiir die Erstellung des Umweltberichts herangezogen.

Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschlieRlich der Prognose
bei Durchfuhrung der Planung

Schutzgut Mensch
Beschreibung und Bewertung

Fur dieses Schutzgut ist vor allem die Sicherstellung von guten Lebensbedingungen (Schutz vor Risiken fur die
menschliche Gesundheit z.B. vor schédlichen Immissionen wie Schadstoffen und Larm) und die Erhaltung von
Erholungs- und Freizeitgestaltungsmdglichkeiten zu prifen.

Erholungsfunktion

Im Geltungshereich gibt es noch keinen festgesetzten Bebauungsplan. Im Flachennutzungsplan sind auf dieser
Flache landwirtschaftliche Flachen und Wald festgesetzt. In 100 m Entfernung flihrt der Wanderweg “ Deutscher
Volkssportverband/Spalt - 1VV-Rundweitwanderweg 2" auf der Gemeindeverbindungsstra3e Hiigelmuhle-Unter-
breitenlohe am Plangebiet vorbei. Durch die dazwischenliegenden Hopfenfelder und die topographischen Ver-
haltnisse besteht lediglich eine eingeschrankte Blickbeziehung zum Geltungsbereich.

Der Geltungsbereiches liegt innerhalb eines, durch anthropogenen Nutzungen stark vorbelasteten Bereichs des
Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Siidliches Mittelfrankisches Becken westlich der Schwabischen Rezat
und der Rednitz mit Spalter Hiigelland, Abenberger Hiigelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet des
Landkreises Roth.
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Wohnfunktion

In sudlicher Richtung ist die nachste Bebauung ein 350 m vom Geltungsbereich entferntes Wohngebédude am
Rand der Ortslage von Unterbreitenlohe. Dem sidlich des Geltungsbereiches verlaufenden Wirtschaftsweg
kommt somit, aufgrund der Sandabbauflachen und dem Betonfertigteilwerk lediglich eine untergeordnete Bedeu-
tung fur Erholung der Bevélkerung zu. Insgesamt besitzt der Bereich zwischen der Ortslage Unterbreitenlohe und
der StaatsstralRe St 2223 besitzt fiir die Erholung eine eher geringe Bedeutung.

Vorbelastung

Der Geltungsbereich wird von einer 380/220-kV-Leitung sowie einer 20 kV-Leitung gequert. Daneben bestehen
Vorbelastungen fir die Erholungsfunkton insbesondere durch den angrenzenden Sandabbau und das Betonfer-
tigteilwerk.

Auswirkungen der Planung

Auswirkungen auf die Wohnfunktion

Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen durch Reflexionen des Son-
nenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch die Verwendung von reflexionsarmen Solarmodulen
reduziert. Aufgrund Ausrichtung der Module und der rdumlichen Entfernung zur Bebauung (350m) und zur Ge-
meindeverbindungsstraRe (im Minimum ca. 110m) ist anzunehmen, dass keine Stérungen durch von den Modul-
oberfldchen ausgehende Blendreflexionen zu erwarten sind. Eine weitergehende fachliche Beurteilung der Situ-
ation liegt noch nicht vor.

Auswirkungen auf die Erholungsfunktion

Der im auf der Gemeindeverbindungsstralie verlaufende Wanderweg ist, mit Ausnahme kurzfristiger Beeintréch-
tigungen wahrend der Bauphase, weiterhin ungehindert durch Naherholungssuchende nutzbar. Der Landschafts-
raum wird durch seine topographische Lage nur in untergeordnetem Umfang durch die Anlage technisch (iber-
pragt, zusétzlich wird dem mit einer Eingriinung an der entgegengewirkt, insgesamt wird die landschaftliche Er-
holungsfunktion nur gering beeintréchtigt. Der Wirtschaftsweg stidwestlich der geplanten Anlage wird mit einer
Heckenpflanzung optisch abgeschirmt.

Schutzgut Tiere und Pflanzen
Beschreibung und Bewertung

Fr dieses Planvorhaben wurde eine Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen innerhalb des Geltungsbereiches
durchgefiihrt.

Im Geltungsbereich befinden sich laut Biotop- und Nutzungstypenkartierung nahezu ausschlieflich intensiv ge-
nutzt Acker. Weiter finden sich in stark untergeordneten Flachenanteil artenarme Ackersaumstrukturen und ex-
tensiv genutzter Grinlandstrukturen unter den Hochspannungsmast, sowie eine aus der angrenzenden Sandab-
bauflache ins Gebiet hereinragende stark verbuschte Griinlandbrache.

Im Rahmen der spezielle artenschutzrechtliche Prifung? (saP) fand eine Bewertung der Habitatstrukturen vor Ort
statt.

In einem ersten Schritt wurden in der saP die Arten abgeschichtet, die aufgrund vorliegender Daten (LfU-Daten-
bankauswertung) und des Brutvogel-, Libellen-, Heuschrecken-, Fledermausatlasses als zunéchst nicht relevant
fur die weiteren Prifschritte identifiziert werden kénnen.

2 OkoloG - Richard Radle (Dipl. Biologe): Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (SaP) Errichtung einer PV-Anlage bei Unter-
breitenlohe - v. 03.10.2024
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3.2.3

In einem zweiten Schritt wurden fir die im ersten Schritt nicht abgeschichteten Arten durch Potenzialanalyse die
einzelartenbezogene Bestandssituation im Untersuchungsraum erhoben. Auf Basis dieser Untersuchungen kén-
nen dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben tatsachlich betroffen sein kdnnen.

Bei der Erfassung der Brutvégel wurden insgesamt 14 Vogelarten nachgewiesen. Acht der nachgewiesenen Vo-
gelarten sind in den Roten Listen Deutschland bzw. Bayern verzeichnet.

Reptilienhabitate sind im Wirkraum des Vorhabens nicht vorhanden. Der Ackerrain ist eutroph und dicht bewach-
sen, ebenso der Wegrain am ostlichen Ende. Fiir ein Vorkommen der Zauneidechse fehlen wichtige Habitats-
funktionen. Eine Besiedlung wurde im gem. der Betrachtung innerhalb der saP ausgeschlossen.

Vorbelastung
Das Gelande wird aktuell intensivliandwirtschaftlich (Ackerbau) genutzt.
Auswirkungen der Planung

Als Wirkraum wird sowohl der Geltungsbereich als auch der Bereich definiert, der durch indirekte Wirkungen der
PV-Anlage beeintrachtigt werden konnte. Dies trifft insbesondere auf sehr mobile Arten wie Vigel zu, die die
Ackerflachen gelegentlich Gberfliegen, deren Lebensrdume sich jedoch nicht im Geltungsbereich, sondern auf
den angrenzenden Ackerflachen oder in angrenzenden Gehdlzen oder Wéldern im Umgriff des Geltungsbereichs
befinden.

Ein Eingriff artenschutzrechtlich relevanten Strukturen findet nicht statt, Fortpflanzungs- und Ruhestatten sind
somit nicht betroffen.

In die an den Geltungsbereich angrenzenden Bereiche wird nicht eingegriffen, sodass flir die aulerhalb liegenden
Flachen die Quartierfunktion erhalten bleibt. Durch die Entstehung von extensiv genutzten Flachen insbesondere
an den Réandern des Plangebiets, wie auch eingeschrankt im Bereich der Solarmodule wird sich der Lebensraum
fr Insekten und damit die Nahrungsgrundlage fiir Flederméuse vermutlich verbessern. Eine relevante Beein-
trachtigung von Fledermdusen ist somit auszuschlieen.

Die Umz&unung der Anlage wird tierfreundlich gestaltet, so dass Kleinsdugern unter dem Zaun ein Zugang zur
Flache ermdglicht wird. Die Griinstrukturen zwischen und unter den Modultischen bieten Lebens- und Riickzugs-
raum fir zahlreiche Tiere.

Die Umwandlung von intensiv bewirtschaftetem Acker hin zu Griinlandnutzung unter den Modulflachen und den
Randbereichen tragt zur Steigerung der Arten- und Strukturvielfalt und Verbesserung der Biotopvernetzung bei.

Schutzgut Wasser

Beschreibung und Bewertung

Dem Grundsatz des 8§ 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) entsprechend sind nachteilige Beeintrachtigungen
der Gewadsser, inshesondere auch des Grundwassers zu vermeiden.

Oberflachengewasser sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden, entlang der stidwestlichen Grenze des Geltungs-
bereichs verlduft in ca. 40 m Entfernung der Tiefenbach, der nérdlich des Gebiets in Frénkische Rezat mindet.

Auf landwirtschaftlichen Nutzflachen werden Dungemittel und Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Diese kdnnen
bei intensivem Gebrauch ins Grundwasser eintreten.

Die n&chstgelegenen Trinkwasserschutzgebiete befinden sich ca. 1,5 km nordlich und 2,5 km Entfernung westlich
des Geltungsbereiches.
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3.2.4

3.25

Vorbelastungen

Fir den Tiefenbach ist aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Flachen innerhalb seines Einzugsbereichs,
durch Dingung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf die Felder von einer gewissen Vorbelastung
auszugehen.

Auswirkungen der Planung

Von den im Geltungsbereich zulassigen Vorhaben werden keine Schadstoffe emittiert. Durch die Photovoltaikan-
lage findet eine Einschréankung der landwirtschaftlichen Nutzung und damit eine Verringerung der Eintrége von
Dunger und Pflanzenschutzmittel in FlieB- und Grundgewasser statt.

Die Aufwertung des Ackers zu einer artenreichen Flur bewirkt, dass die Fl&chen dauerhaft iber den gesamten
Jahresverlauf begriint und durchwurzelt sind. Dies sorgt fir eine Verringerung des Abflusses tiber die Oberflache
und fiir Zunahme des Wasseraufnahmevermdgens des Bodens. Ebenso sorgt die Verschattung durch die PV-
Panels zu einer verringerten Verdunstung. Der Niederschlag kann zwar nicht mehr auf der ganzen Flache direkt
auf den Boden fallen, flielt aber tiber die Panels in den Zwischenraum und kann dort in den Boden versickern.

Schutzgut Flache
Beschreibung und Bewertung

Die vom Geltungsbereich beanspruchte Flache dient hauptsachlich der landwirtschaftlichen Nutzung.

Auswirkungen der Planung

Wahrend der Nutzungszeit der Anlage wird der Boden einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Der Boden
wird nicht versiegelt und kann nach Abschluss der Nutzung durch die PV-Anlage wieder landwirtschaftlich be-
wirtschaftet werden. Wahrend der Betriebsphase des Solarparks findet eine Nutzungsénderung zur Grinland-
wirtschaft/ Beweidung mit Schafen statt. Unter und um die Modultische wird extensives Griinland entwickelt.
Hierbei werden somit auch die Flachen mit einbezogen, die entsprechend der GRZ als iiberbaut gelten (Flache
unter den Modultischen). Tats&chlich findet in diesen Bereichen (abhangig vom Bestand) daher eher eine Auf-
wertung der Flache statt. Dies trifft insbesondere auf die zuvor intensiv ackerbaulich genutzte Flache (3,3 ha) zu.

Schutzgut Boden
Beschreibung und Bewertung

Laut den Grundsatzen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2006 soll mit Grund und Boden schonend
und sparsam umgangen werden, d.h. der Flachenverbrauch geringgehalten und die Bodenversiegelung auf das
notwendige Mal begrenzt werden. Nach dem BBodSchG sollen die Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert
werden, schédliche Bodenveranderungen abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den getroffen werden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natiirlichen Funktionen
so weit wie mdglich vermieden werden.

Im Planungsgebiet findet sich gem. Ubersichtshodenkarte 1:25.000 vorherrschend Braunerde, gering verbreitet
Pseudogley-Braunerde aus (grusfiihrendem) Sand (Deckschicht oder Sandstein) iiber (Grus-)Carbonatlehm bis
-ton (Dolomitstein oder Mergelstein) (425b).).

Am Siidostrand des Plangebiets (iberlagert die geplante Photovoltaikanlage geringfligig das Bodendenkmal Nr.
D-5-6831-0004, gem. Bayerischem Denkmalatlas handelt es sich um eine Siedlung der Urnenfelderzeit.
Vorbelastungen

Im Geltungsbereich befinden sich nahezu ausschlieRlich intensiv landwirtschaftlich genutzte Felder. Durch die
Diingung und das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist von einer Vorbelastung des Bodens auszugehen.
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3.2.6

Auswirkungen der Planung

FUr die Errichtung des Solarparks sind nur geringe Auswirkungen auf den Boden zu erwarten. Ein flachiges Ab-
schieben des Oberbodens ist nicht erforderlich und es findet keine grofflachige Versiegelung statt. Nur im Be-
reich der Gebaude (Umspannstation und Stationsgebéude) und ihre Fundamente kommt es zu einem Verlust
des Oberbodens und seiner Funktionen. Fir die Modultische werden Pfeiler in den Boden gerammt und es wer-
den die notwendigen Kabel verlegt. Um das Relief auszugleichen und eine ebene Flache zu erhalten ist im siid-
lichen Teil des Geltungshereiches, dstlich der zu erhaltenden Gehdlzreihe, eine Auffillung erforderlich.

Durch die Photovoltaikanlage findet eine Einschrankung bzw. Anderung der landwirtschaftlichen Nutzung von
Acker zu Griinland mit einer einhergehenden Reduzierung bzw. Unterlassen der Bodenbearbeitung statt. Dies
stellt durch die zu erwartende Verringerung von Diinger- und Pflanzenschutzmitteleintrégen eine Verbesserung
fur den Boden dar. Die Griinlandnutzung fuhrt zudem zu einem dauerhaft bewachsenen und durchwurzelten
Boden, wodurch sich die Erosionsgefahr verringert und sich der Bodenwasserhaushalt verbessert. Das Retenti-
onsvermdgen des Bodens nimmt zu und durch den Schattenwurf der Panels nimmt die Verdunstung ab.

Das Bodendenkmal ist durch die Einbringung der Pfeiler der Modultische ausschlieBlich zu einem untergeordne-
ten Flachenanteil und nur punktuell geringftigig betroffen.

Schutzgut Klima und Luft
Beschreibung und Bewertung

Fur die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimatische Ausgleichsfunktionen
mafgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht sich auf die F&higkeit von Fléchen, Staubpartikel zu
binden und Immissionen zu mindern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeu-
tung von Fl&chen fiir die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss.

Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im landlichen Raum nicht als klimatisches Belastungsgebiet ein-
zustufen. Die Freiflachen haben eine lokale Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet. Die Kaltluft flieR3t tber das
Talraum des Tiefenbach.

Auswirkungen der Planung

Die PV-Anlagen reflektieren Sonneneinstrahlung, diese wird aber nicht in Warmeenergie umgewandelt. Eine Er-
warmung der PV-Module ist trotzdem anzunehmen, diese erfolgt jedoch durch die absorbierte Sonneneinstrah-
lung, die nicht von den PV-Modulen reflektiert wird.

Ein negativer Effekt auf das Klima ist nicht zu erwarten. Die PV-Anlage wird zu groRen Teilen auf Ackerflache
errichtet, die aufgrund der temporéren unbewachsenen Phasen nach der Ernte nur einen schwachen klimati-
schen Ausgleicheffekt hat.

Insbesondere auf den sonnenbeschienenen Fléchen in den Randbereichen und zwischen den Modulen wird sich
eine dauerhafte Vegetation entwickeln, die einen hoheren klimatischen Ausgleichseffekt haben wird als eine
Ackerflache. Auch ein Austrocknen der Bodenoberflache bedingt durch die PV-Module ist nicht zu befiirchten, da
der Niederschlag weiterhin auf die Flache fallt und zwischen den Modulen den Boden bewassert. Durch Kapilla-
reffekte wird auch der Boden unter den PV-Modulen feucht gehalten. Bei lang andauernden Trockenphasen
schiitzen die PV-Anlagen durch die Beschattung den darunterliegenden Boden hingegen vor Austrocknung. Aus
diesem Grund kann sich auch unter der PV-Anlage Vegetation entwickeln. Die Aufwertung des Ackers bewirkt
zum einen, dass der Boden mehr Wasser aufnehmen kann und zum anderen, dass mehr Wasser tber die Ve-
getation verdunstet werden kann. Dies flihrt zu einer Abkiihlung der Luft und verstérkt die Funktion als Kaltluf-
tentstehungsgebiet insbesondere in der Nacht. Die neu zu pflanzenden Gehdlze im Randbereich produzieren
zukinftig zusatzlich Frischluft.

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sind keine Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. Mit der
Errichtung der Anlage wird der Verwendung fossiler Energietrager und somit dem Ausstof von CO2-Emissionen
entgegengewirkt, was sich auch groRréumig positiv fiir den Klimaschutz auswirkt.
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3.2.7 Schutzgut Landschaft und naturliche Erholungseignung
Beschreibung und Bewertung

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines, durch anthropogenen Nutzungen stark vorbelasteten Bereichs
des Landschaftsschutzgebiets LSG-00427.01 "Siidliches Mittelfrankisches Becken westlich der Schwabischen
Rezat und der Rednitz mit Spalter Hugelland, Abenberger Hiigelgruppe und Heidenberg" (LSG West) im Gebiet
des Landkreises Roth. Das geplante Vorhaben der Freiflichengestaltungsanlage wurde, aufgrund der Lage im
Landschaftsschutzgebiet, in der 182. Sitzung des Naturschutzbeirats des Landkreises Roth vom 27. Mérz 2025
behandelt. Eine Erlaubnis zur Errichtung einer Freifldchen-PV-Anlage auf den Grundstiicken Fl.-Nrn. 1218 und
1219 Gemarkung Muhlstetten, Gemeinde Réttenbach innerhalb des Landschaftsschutzgebietes wird in Aussicht
gestellt. Als Begrindung hierfur wurde angefiihrt, dass durch die kiinftige Freiflachen-Photovoltaikanlage eine
eher extensive Nutzung der Flachen erfolgt. Es handle sich um einen Eingriff in die Landschaft. Aufgrund der
Lage in einer Landschaftssenke hat die Anlage wenig negative Fernwirkung, so dass das Landschaftsbild nicht
erheblich beeintrachtigt wird. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt ein sogenann-
tes ,Hineinplanen in eine Befreiungslage®.

Die innerhalb des Landschaftsraums iiberwiegend ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft mit sanft bewegtem
Relief und heterogenem Erscheinungsbild zeichnet sich durch einen charakteristischen, eher grofR3flachigen
Wechsel zwischen abwechslungsreichen und einférmigen Bereichen, zwischen groBflachigen Ackerlagen, Griin-
landflachen und gréfieren Waldgebieten aus. Das Gelénde ist um den Geltungsbereich ist leicht hiigelig und fallt
Richtung Suiden zum Tiefenbach ab. Das Landschaftsbild gliedernde Strukturen finden sich in Form der Waldfla-
chen entlang des Tiefenbachs und den zu Teilen nach der Rodung fiir den Sandabbau verbliebenen Gehdlzbe-
sténde entlang des angrenzenden Abbaugebiets.

Aus dem Landschaftsplan kann man als Ziel fir den Bereich am Tiefenbach die Bepflanzung von Béachen und
naturnahe Ufergestaltung erkennen.

Vorbelastungen

Das Landschaftshild ist durch eine das Plangebiet querende Hochspannungsleitung sowie durch die im Norden
des Geltungshereichs befindlichen Gewerbe- und Sandabbauflachen und die Gemeindeverbindungsstralie deut-
lich vorbelastet.

Auswirkungen der Planung

Die bisher nur unbebaute Landschaft innerhalb des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der PV-Anlage
fur die Dauer ihres Bestands technisch tiberpréagt. Anlagebedingt ist von einer Beeintrachtigung des Landschafts-
bilds mittlerer Erheblichkeit auszugehen. Es wird jedoch durch eine gezielte Eingriinung der Flachen mit Hecken
eine ansprechende naturnahe Gestaltung vorgenommen. Die Flache hat eine, aufgrund ihrer topographischen
Lage nur eine geringe Fernwirkung. Sie ist weitgehend durch Griinbestand in das Landschaftshild eingebunden.
Von Norden aus besitzt das Gebiet von der Staatsstrafl3e aus betrachtet, bedingt durch den Griinbestand entlang
der StraRe, die vorhandene Topographie, die zwischengelagerte Sandabbaufléche und die Entfernung von ca.
170 m keine Fernwirkung. Im Westen verlauft in ca. 100 bis 130m Entfernung die Ortsverbindungsstrae von
Hugelmiihle nach Unterbreitenlohe. Auch ist bedingt durch eine Bdschung entlang der StraRe und verbliebene
nicht gerodete Gehdlzbesténde entlang des Sandabbaugebiets ist die Flache in weiten Bereichen kaum fernwirk-
sam. Von Unterbreitenlohe kommend kann die Flache getrennt durch eine Hopfenanbaubaufléche teilweise ein-
gesehen werden. Hier kann durch entsprechende PflanzmalRnahmen entgegengewirkt werden. Im Osten verlduft,
von der Hohenlage etwas tiefer liegend ein Flurweg in Nordstidrichtung entlang des Tiefenbachs. Der Weg ver-
lauft auf einer Lange von ca. 120m an der Grenze des Plangebiets direkt entlang. Auf der anderen Wegeseite
schliel3t ein Waldgebiet an. Eine Einsehbarkeit der Fl&che ist nur von dem Weg aus in Teilbereichen mdglich.
Auch hier kann die Photovoltaikanlage durch die Anlage einer Hecke gut eingebunden werden.

Aufgrund der Topographie des Geldndes und der bestehenden Eingriinung kann die PV-Freiflachenanlage durch
weitere Eingrinungsmafnahmen an den Randern gut und wirksam in die Landschaft eingebunden werden.
Die Freiflachenphotovoltaikanlage wird nach Beendigung der Nutzung rlickstandslos zurlickgebaut.
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3.28

329

33

34

34.1

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter
Beschreibung und Bewertung

Die im Kapitel 3.2.5 beschriebenen Bodendenkméler sind die einzigen bekannten Kulturguter innerhalb des Gel-
tungsbereiches. Die nachstgelegenen Baudenkmaler befinden sind durch ihre rdumliche Entfernung durch das
Vorhaben nicht betroffen.

Auswirkungen der Planung

Das Bodendenkmal ist durch die Einbringung der Pfeiler der Modultische ausschlieBlich zu einem untergeordne-
ten Flachenanteil und nur punktuell geringftigig betroffen.

Wechselwirkungen

Die Auswirkungen auf die oben beschriebenen Schutzglter sind nicht nur fir sich zu betrachten, sondern sie
beeinflussen sich in gegenseitigen Wechselwirkungen untereinander. Dies wurde in den entsprechenden Kapi-
teln bereits thematisiert. So wirkt sich eine Nutzungsénderung von Acker zu Griinland in Kombination mit einer
Bodenverschattung nicht nur auf den Boden selbst aus, sondern auch auf das Geléandeklima und in ganz beson-
derem Malie auf den Wasserhaushalt durch eine erhfhtes Retentionsvermogen des Bodens und eine Vermin-
derung der Verdunstung durch Verschattung. Einem temporéren Verlust von Produktionsflachen fir die Land-
wirtschaft stehen ein verbesserter Boden- und Grundwasserschutz aufgrund der Extensivierung der Flachen und
dem Verzicht auf Spritz- und Diingemittel gegentiber.

Die umweltfreundliche Stromerzeugung aus regenerativen Energien leistet einen wesentlichen Beitrag zum KiIi-
maschutz.

Prognose (ber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung ist mit der Erhaltung des derzeitigen Zustandes der intensiven landwirtschaft-
lichen Nutzung zu rechnen.

Langfristig waren ohne Umsetzung des Vorhabens Nachteile hinsichtlich der Energieversorgung bzw. der damit
verbundenen Emissionen bzw. des Verbrauches von Rohstoffen und dariiber hinaus den negativen Folgen fiir
den Klimawandel zu erwarten.

Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich einschlielich der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung

Vermeidungs- und Verringerungsmafnahmen

Zur Erhaltung eines ansprechenden Landschaftshildes und einer mdglichst hohen Biodiversitat mit vielen Pflan-
zen und Tierarten, eines mdglichst hohen Durchgriinungsanteils mit seinen wichtigen Funktionen fiir das Lokal-
klima, Erhaltung der Grundwasserneubildung, Erhaltung bzw. Schutz von Grund und Boden sind folgende Punkte
im Plangebiet vorgesehen:

¢ Entwicklung einer Extensivwiese zwischen und unter den Modultischen

e Verwendung von reflexionsarmen PV-Modulen zur Reduzierung einer Blendwirkung fir das Umfeld und fir
uberfliegende Vogel

¢ Pflanzung von Hecken als optische Umgrenzung in Randbereichen
e  Errichtung einer kleintierdurchl&ssigen Umz&unung mit einer Bodenfreiheit von mind 15 cm
e Beschrénkung der max. HGhe baulicher Anlagen

¢  Geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Rammfundamente und unbefestigte
Ausflihrung interner ErschlieBungswege
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342

3.5

351

o Versickerung des (iiber die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort
¢ Anlage von Lesesteinhdufen

MalRnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote

Fir das Plangebiet wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung durchgefiinrt (vgl. Anlage). Als Vermei-
dungsmalinahme wurde festgelegt, dass die Freimachung des Baufeldes nur auf3erhalb der Brutzeit, d.h. nur in
der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfolgen darf.

MalRnahmen zur Erhaltung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitét i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-
Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)

Der erforderliche Ausgleich wird Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes umgesetzt und festge-
setzt. Dazu erfolgt auf den Flachen, welche die Bauflache umranden, eine naturnahe, artenreiche Eingriinung:

e MaRnahme 1: Entwicklung von Gras- und Krautfluren mittels Regiosaatgutmischung fiir Sdume mittlerer
Standorte und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd von ca. 50% der Flache im Herbst jeden Jahres.

e MaRnahme 2: Entwicklung von maRig extensiv genutzen, artenreichen Griinland (G 212) z.B. Fa. Rieger-
Hofmann durch die Verwendung von Regiosaatgut der Region 12 "Frankisches Hugelland oder Heudrusch
(falls verfigbar). Mahd: wahrend der ersten 5 Jahre: eine mindestens dreischtirige Mahd (1. Schnittim April,
2. Schnitt ab dem 15.06, 3. Schnitt Mitte bis Ende September), nach 5 Jahren: nur noch alle zwei Jahre
einen Schnitt, friihestens ab 15.06. Alternativ kann auch eine Beweidung der Fl&che erfolgen.

e MaBnahme 3: Anlage von Hecken mit einer Mindestbreite von 5 m durch die Pflanzung von standortge-
rechten, heimischen Strauchern (dreireihig).

e Malinahme 4: Pflanzung von Obstbdumen (Hochstdmme, regionale Sorten) gem. Planzeichnung

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und des Ausgleichsumfangs erfolgt nach dem ,Leitfaden Bauen im Ein-
klang mit Natur und Landschaft von Dezember 2021 (vgl. Kap. 5).

Darstellung der wichtigsten gepriften anderweitigen Losungsvorschlége (Alternative Planungsmaglich-
keiten)

Standortalternativen und Begriindung zur Auswahl

Das Gemeindegebiet wurde anhand von Kriterien anhand eines Kriterienkataloges im Jahr 2023 untersucht und
geeignete Flachen identifiziert. Das Plangebiet stellt danach eine fiir PV-Anlagen geeignete Flache dar und die
Flachenverfugbarkeit als Grundvoraussetzung fiir eine Entwicklung ist gegeben. Die Errichtung einer Freiflachen-
Photovoltaikanlage filhrt an diesem Standort nur zu geringen Beeintrachtigungen der Umwelt und ihrer Schutz-
guter. Biotope werden von der Planung nicht betroffen. Die beabsichtigte PV-Anlage soll unter anderem Betriebe
im nahegelegenen Gewerbegebiet in Georgensgmiind mit Energie versorgen, dies erfordert eine giinstige Zu-
ordnung zwischen Erzeugung und Nutzung der Energie. Infrage kommenden alternative Flachen in gtinstiger
Zuordnung zu den beabsichtigten Abnehmern wurden durch die Gemeinde Réttenbach nach dem gemeindlichen
Kriterienkatalog flir Photovoltaik-Freiflichenanlagen in die Betrachtung einbezogen. Von den potenziell in Frage
kommenden Flachen wurde das jetzige Plangebiet von der Gemeinde, aufgrund der grof3en Vorbelastung der
Landschaft durch die bestehende 380/220kV- Freileitung, die Abbauflache und das Betonfertigteilwerk, als am
geeignetsten und vertraglichsten bewertet. Die ausgewahlte Flache verfiigt Uber die bendtigte Grolie und schlief3t
quasi an einen bereits (baulich) genutzten Bereich an. Die Raumliche Zuordnung zu den kiinftigen Abnehmern
der Energie ist gunstig und der Anschluss auf kurzem Wege durch eine Leitungsverlegung entlang der Staats-
stralRe méglich. Daneben zeichnete sich die gewahlte Flache dadurch aus, dass durch die Fl&chenverflgbarkeit,
als grundsatzliche Voraussetzung fiir eine Realisierung, gegeben ist.
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3.6

3.7

3.8

3.9

Verbleibende Auswirkungen sowie Risiken im Fall von Unféllen und Katastrophen

Die geplante Freiflachen-Photovoltaikanlage befindet sich auBerhalb von Zonen, fiir die eine erhéhte Gefahr
durch Naturgefahren besteht (z.B. Erdbebenzonen, Hochwasserschutzgebiete, Gefahrenhinweisgebiete fiir Geo-
risiken). Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich durch den Standort der Anlage daher keine erwartbaren
Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt.

Unvorhersehbare Naturkatastrophen und dadurch bedingte Schaden durch die Anlage fiir die menschliche Ge-
sundheit sowie die Umwelt kénnen nie génzlich ausgeschlossen werden. Zum Beispiel besteht durch das Vorha-
ben ein denkbares, wenn auch geringes Risiko durch Entziindung von Anlageteilen durch Uberspannungs- bzw.
Kurzschlussschaden. Um Risiken bezlglich einer mdglichen Brandgefahr zu minimieren, sind die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen zu beriicksichtigen.

Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisliicken

Fir die Beurteilung der Eingriffsregelung wird neben den Aussagen des Landschaftsplanes der Bayerische Leitfaden
verwendet. Weiter wurde eine saP in Auftrag gegeben. Als Grundlage fiir die verbalargumentative Darstellung und
der dreistufigen Bewertung sowie als Datenquelle wird der wirksame Flachennutzugsplan mit integriertem Land-
schaftsplan sowie Angaben der Fachbehdrden verwendet.

Fir die untersuchten Schutzgiter und die jeweiligen Auswirkungen der Planung lassen sich, aus Ermangelung vertie-
fender Untersuchungen teilweise nur abschatzende Angaben machen. Dementsprechend kénnen die zu erwartenden
Beeintrachtigungen zwar formuliert, aber nicht durch Datenmaterial konkretisiert werden. Hinsichtlich einer potentiellen
Blendwirkung des Verkehrs auf der Gemeindeverbindungstraf3e liegen noch keine fachlichen Aussagen vor.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse bestehen jedoch keine schwerwiegenden Beeintréchtigungen, so dass wei-
tere tiefer gehende Untersuchungen unverhaltnismaRig erscheinen.

MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Die fachlich korrekte Umsetzung der PflanzmalRnahmen ist durch eine dkologische Baubegleitung sicherzustel-
len, zu protokollieren und der Unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen.

Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens

Mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflichenanlage gehen Wirkungen geringer Erheblichkeit auf die Schutzgter
Pflanzen und Tiere, Boden, Flache, Wasser, Landschaft und Kulturgiter einher.

Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen und AusgleichsmaRnahmen wirksam ausgeglichen.

Schutzgut Wesentliche Wirkungen / Betroffenheit Bewertung
Mensch Aufgrund der Entfernung zu der nachsten Bebauung sind fiir die Wohnfunktion keine Geringe
relevanten Blendwirkungen? oder Stérungen zu erwarten; zum nérdlich verlaufenden Erheblich-
Wirtschaftsweg werden Hecken als Eingriinung gepflanzt; die Erholungsfunktion wird keit
nur geringfiigig beeintrachtigt
Pflanzen, Verlust von intensiv genutztem Acker, berwiegender Teil wird zu Extensivgrinland Geringe
Tiere, biolo- umgewandelt, Saum- und Gehdlzstrukturen werden geschaffen Erheblich-
gische Viel- keit
falt
Flache Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flachen; Riickbau nach Beendigung Geringe
der solarenergetischen Nutzung méglich Erheblich-
keit
Boden Nur kleinfldchige Aufschittung sowie kleinflachige Versiegelung; die Modultische kon- Geringe
nen ohne Abschieben des Oberbodens errichtet werden Erheblich-
keit
Wasser sehr geringe Versiegelung, weiterhin flachige Versickerung des Niederschlagswassers Geringe
vor Ort Erheblich-
keit

3 Hinsichtlich potentieller Blendwirkungen fiir den Verkehr auf der ca. 110m entfernten Gemeindeverbindungsstral3e liegen noch
keine Aussagen vor.
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Klima und keine relevanten lokalklimatischen Auswirkungen; Vorhaben fir den Klimaschutz von

Luft Bedeutung

Landschaft Beeintréchtigung durch technische Infrastruktur kann durch randliche Heckenpflanzun- mittlere

gen minimiert werden Erheblich-

keit

Kultur- und Punktuelle Beanspruchung der Bodendenkmalsflachen durch Rammstiitzen der Mo- Geringe

Sachgiter dultische Erheblich-
keit
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3.10 Zusammenfassung
Die Vorhabentréger planen die Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage nérdlich von Unterbreitenlohe.

Um die durch die Planung entstehenden Wirkungen auf die Umwelt zu beurteilen, wurde der momentane Zustand
der relevanten Schutzgiter untersucht, und eine Prognose fr Ihre Entwicklung im Planungsfall erstellt. Folgende
Schutzgiiter wurden im Einzelnen und in ihren Wechselbeziehungen zueinander betrachtet:

Der Mensch und seine Gesundheit
Pflanzen und Tiere / Biologische Vielfalt / Artenschutz
Boden
Flache
Wasser
- Luft und Klima
- Landschaft und Ortshild
Kultur- und sonstige Sachg(ter

Das Schutzgut Mensch ist nur geringfligig betroffen. Die siedlungsnahe Erholungsfunktion der Landschaft kann
durch optische Beeintréchtigung der Landschatft ebenfalls beeintréchtigt sein. Um diese Beeintréchtigung mog-
lichst gering zu halten, wird die PV-Anlage entlang des angrenzenden Weges und zur Gemeindesverbindungs-
stralRe mit einer Hecke umgeben. Direkte Blickbeziehungen von Wohngebieten zur Photovoltaik-Freiflachenan-
lage bestehen nicht. Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen durch
Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch die Verwendung von reflexions-
armen Solarmodulen reduziert.

Aufgrund Ausrichtung der Module und der raumlichen Entfernung zur Bebauung (350m) und zur Gemeindever-
bindungsstrale (im Minimum ca. 110m) ist anzunehmen, dass keine Storungen durch von den Moduloberflachen
ausgehende Blendreflexionen zu erwarten sind. Eine weitergehende fachliche Beurteilung der Situation wurde
vom Vorhabentrager bislang noch nicht vorgenommen.

Auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt gehen durch das Vorhaben keine wesentliche, nega-
tive Wirkungen aus.

Es ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. Von den im Geltungshereich
zulassigen Vorhaben werden keine Schadstoffe emittiert. Durch die Photovoltaikanlage findet eine Einschréan-
kung der landwirtschaftlichen Nutzung und damit eine Verringerung der Eintrage von Diinger und Pflanzenschutz-
mittel in FlieR- und Grundgewasser statt.

Durch die Errichtung des PV-Anlage sind nur geringe Auswirkungen auf die Schutzguter Flache und Boden zu
erwarten. Ein flachiges Abschieben des Oberbodens ist nicht erforderlich und es findet keine grof3flachige Ver-
siegelung statt. Nur im Bereich der beiden Trafostationen und deren Fundamenten kommt es zu einem Verlust
des Oberbodens und seiner Funktionen. Die Nutzungsextensivierung durch Umwandlung von Acker in Griinland
und die damit nicht mehr erforderliche Diingung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind als Bodenver-
besserung zu werten. Die Bodendenkmaler sind durch die Errichtung der Pfeiler der Modultische punktuell ge-
ringfligig betroffen.

Das Schutzgut Klima und Luft profitiert ebenfalls von der Planung. Die Nutzung ereuerbarer Energie verringert
insgesamt den CO,-Ausstol3, der bei Verwendung fossiler Energietrager bisher unvermeidbar ist. Aber auch lokal
ist durch die Umwandlung von Acker zu artenreichem Extensivgriinland zu erwarten, dass der Boden mehr Was-
ser aufnehmen kann und mehr Wasser (iber die Vegetation verdunstet werden kann. Dies flhrt zu einer Abkiih-
lung der Luft und verstérkt die Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet insbesondere in der Nacht. Die neu zu
pflanzenden Gehdlze im Randbereich produzieren zukiinftig zuséatzlich Frischluft.

Das Schutzgut Landschaft wird durch das Vorhaben beeintrachtig, jedoch befindet sich das Vorhaben eher in
einem stark vorbelasteten Gebiet mit nur geringer Bedeutung fiir das Landschaftshild. Die Auswirkungen halten
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sich daher in Grenzen. Durch eine gezielte Eingriinung der Flachen mit Hecken wird eine ansprechende natur-
nahe Gestaltung vorgenommen. Da das Gelande nach Siidosten abféllt und sich éstlich des Geltungsbereiches
eine Waldfl&che befindet, sind Richtung Osten keine weitreichenden Beeintrachtigungen des Landschaftshildes
zu erwarten. Sichtbar ist die Anlage daher ausschlieBlich in Teilbereichen von der Ortsverbindungstrafle Unter-
breitenlohe-Hlgelmihle. Von Norden kommend ist die Flache durch Gehdlzbestande, StraRenbéschungen sowie
die Kuppensituation nicht wahrnehmbar. Im stidlichen Drittel der Flache besteht, durch die Eingriinung der Anlage
und die die vorgelagerte Hopfenanbauflache eine untergeordnete Wahrehmbarkeit der Flache.

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter ist nur durch die geringfligige Betroffenheit der Bodendenkmaler
durch die Modultischstlitzen beeintrachtigt.
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Planung

Vorbemerkung/ Planungskonzept

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan sind auf das konkrete Vorhaben zur Errichtung einer Freiflachen-Photo-
voltaikanlage abgestimmt. Die baulichen Festsetzungen beinhalten im Wesentlichen die Art und das MaR der
Nutzung sowie die Festlegung der Baugrenze, innerhalb derer die Errichtung der Solar-Module zulassig ist. Dar-
Uber hinaus werden Festsetzungen zur Anlageneingriinung und Griinordnung sowie zum Artenschutz getroffen.

Die Modulreihen werden mit einem Ost-Westausrichtung aufgestellt Die maximale Hohe der Modulreihen betrégt
am hdchsten Punkt 3,70 m. Die Module haben eine Neigung von ca. 15 °. Die minimale Hohe betragt 80-100cm
cm. Eine Beweidung der Anlage durch Schafe ist beabsichtigt. Eine problemlose Schafbeweidung kann am ein-
fachsten mit genligend hohen Panelen erreicht werden. Die Mindesthohe der Unterkante der Solarmodule sollte
bei Beweidung mit Wirtschaftsrassen je nach Schafrasse zwischen 80 und 100 cm betragen.

Begriindung der Festsetzung

Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend den Planungszielen und dem mit der Ge-
meinde abgestimmten Vorhaben- und ErschlieRungsplan als Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien
gem. § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Generell sind innerhalb des Gebietes nur solche Vorhaben zuldssig zu deren Durchfiihrung sich der Vorhaben-
trager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet hat.

Zulassig ist die Errichtung von aufgestanderten reflexionsarmen Solarmodulen/ Modulneigungswinkel ca. 15° zur
Horizontalen, in starrer Aufstellung. Die Fundamentierung der Modultrager ist mit Rammfundamenten vorgese-
hen, um die Bodenversiegelung so gering wie moglich zu halten.

Weiter sind die der Zweckbestimmung des Gebietes dienenden bzw. erforderlichen Nebenanlagen zum Beispiel
Trafostationen oder optional Anlagen oder Einrichtungen zur Speicherung des gewonnenen Solarstroms etc.
zulassig.

Samtliche bauliche Anlagen sind nach Beendigung des Betriebs der Freiflachen Photovoltaikanlage innerhalb
eines Jahres zuriickzubauen und das Geldnde in seiner urspriinglichen Form wieder herzustellen.

Hinweise zum Riickbau von PV-Freifldchenanlagen/ Vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Nach heutigem Erkenntnisstand betrégt die Nutzungs- und Lebens-dauer von PV-Freiflachenanlagen mindestens
20 Jahre. Ob und in welcher Form vergleichbare Anlagen zu einem spéteren Zeitpunkt auf diesen Standorten
weitergefiihrt werden, wird vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem Energiesektor sowie im Hinblick auf die
Herstellungskosten und die Ausgestaltung der kiinftigen Férder-politik entschieden. Wenn ein wirtschaftlicher
Weiterbetrieb des Standortes dann nicht mehr gegeben ist, besteht die Gefahr, dass die PV-Freiflichenanlage
nicht zurlickgebaut wird.

Die rechtliche Absicherung des Riickbaus der PV-Anlage erfolgt rechtssicher in dem zum Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan verbindlich abzuschlieRenden Durchfiihrungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorha-
bentrdger. Hierin wird die Verpflichtung zum vollstdndigen Riickbau der Anlagen vereinbart. Diese Vorgehens-
weise und Art der rechtlichen Absicherung wird auch so in der Veréffentlichung des Bayerischen Staatsministe-
riums fur Wohnen, Bau und Verkehr — Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflachen-Photovoltaikan-
lagen vom 10.12.2021 empfohlen.

Mal} der baulichen Nutzung

Die Festsetzung des Mal3es baulicher Nutzung erfolgt durch Festsetzung der Grundflachenzahl in Verbindung
mit der Festsetzungen der Hohe der baulichen Anlagen.

Die Grundflachenzahl im Sondergebiet wird entsprechend der Vorhabenplanung mit 0,77 festgesetzt. Bauliche
Anlagen sind nur innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten (iberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig.

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE ROTTENBACH

33



VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 23 ,FREIFLACHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGE UNTERBREITENLOHE"

BEGRUNDUNG UND UMWELTBERICHT

423

424

Ausgenommen hiervon sind Grundstiickseinfriedungen, die auch auRerhalb der Baugrenzen errichtet werden
drfen.

Die maximale Héhe der Modultische mit den Solarmodulen wird mit hchstens 3,70m Uber natirlichem Gelande
festgesetzt. Zwischen der Unterkante der Modultische mit den Solarmodulen wird ein Abstand zum natiirlichen
Gelénde von 0,80-1,00m festgelegt. Die Begrenzung der Héhenentwicklung dient soll das Erscheinungsbild der
Anlage dienen und deren Fernwirkung begrenzen. Ein Mindestabstand der Unterkante der Modulreihen von 80
cm zum Boden hat sich in der Praxis bewahrt. Neben der Moglichkeit der Beweidung durch Schafe féllt mit einem
groReren Abstand auch mehr diffuses Licht auf den Boden, so dass die Beeintréchtigung des Bewuchses durch
Beschattung geringer ist. Gering tiber dem Boden aufgesetzte Module haben zudem den Nachteil, dass haufiger
gemaht werden muss, um eine Verschattung der unteren Modulreinen mit hohem Gras zu unterbinden. Ebenso
kann eine Beeintrachtigung durch Schnee eher gegeben sein. Je nach Wahl der zur Beweidung eingesetzten
Schafrasse kann ein Modulabstand von 1m erforderlich werden.

Nebenanlagen fiir das Vorhaben werden insbesondere in von Trafos bendtigt. In der Flache sind zwei Standorte
vorgesehen. Um Anderungen in der Nutzung und Pufferung von Energie nicht auszuschlieRen sollen auch Anla-
gen- oder Einrichtungen zur Speicherung des gewonnenen Solarstroms innerhalb der Baugrenzen zulassig sein.
Im Vorhabenplan sind Speichereinrichtungen noch nicht geplant, da es sich derzeit wirtschaftlich noch nicht lohnt
diese vorzusehen. Fur die Zukuntt soll aber diese Option offengehalten werden.

Verkehrserschliefung

Das Sondergebiet ist Gber den am suddstlichen Gebietsrand verlaufenden Wirtschaftsweg an die im Westen an
die Gemeindeverbindungsstral3e nach Higelmiihle angebunden. Eine weitere Option der Anbindung an die Ge-
meindeverbindungsstrale besteht tber die Flur Nr. der 1219 parallel zur Hopfenanbauflache. Das Gebiet verur-
sacht keinen regelmaRigen Verkehr. Die ErschlieBung wird nur fir die Bauausflihrung sowie gelegentliche War-
tungs- und Pflegearbeiten bendtigt. Der Zustand der Wege und StraRen zu den Anlagenflachen sind ausreichend
dimensioniert und ausgebaut, eine Anpassung oder ein Ausbau ist nicht erforderlich.

Festsetzungen zur Griinordnung

Bei der Errichtung des Solarparks ist schonend vorzugehen, so dass die Umwelt méglichst wenig beeintrachtigt
wird.

Mit dem Boden ist schonend umzugehen um eine nachhaltige Schadigung, wie z. B. eine Verdichtung, zu ver-
meiden.

Die Freiflachen innerhalb der Baugrenze sind zu einem extensiven Griinland zu entwickeln. Dieses férdert durch
ein reiches Nahrungsangebot die Artenvielfalt auf dem Gelénde. In Kombination mit der durchldssigen Umzéu-
nung entsteht somit ein wertvoller Riickzugsraum fur zahlreiche Tierarten.

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind vor allem Flachen fiir MaR3-
nahmen zur Erhaltung der vorhandenen hochwertigen Lebensraume und der Artenvielfalt, zum Schutz des Land-
schaftshildes und zum Ausgleich der beanspruchten Biotope gem. Eingriffsregelung erforderlich.

Die Flache des Solarparks wird daher auRerhalb der Umzéaunung begriint und gestaltet. Die Gestaltung unter-
scheidet sich nach der Zielsetzung.

An verschiedenen Bereichen entlang der Geltungsbereichsgrenzen werden Hecken mit heimischen, standortge-
rechten Geholzen vorgesehen.

Die Hecken sind fur gehdlzbritende Vogelarten wertvoll. Zum Wirtschaftsweg hin erfillen die Hecken dariiber
hinaus eine Sichtschutzfunktion, sie gestalten das Landschaftsbild und dienen gleichzeitig als Lebensraum fiir
zahlreiche Arten.

Auf den restlichen zur Verfiigung stehenden nicht iberbaubaren Flachen des Geltungsbereiches wird extensives,
artenreiches Griinland entwickelt (Malsnahme 2). Diese sorgt auch flir eine hohe Artenvielfalt und dients gleich-
zeitig dem Ausgleich der Biotopflachen innerhalb der Baugrenze.
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Im Stidosten wird als Randsteifen zum Weg sowie als Vorflache zur Hecke eine artenreiche Saum- und Stauden-
flur entwickelt (Mallnahme 4). An den Standort angepasst lasst sich damit auch hier eine hohe Artenvielfalt errei-
chen.

Entlang Wirtschaftswegs werden zusatzlich noch regionale Obstbdaume gepflanzt (Malinahme 4), die das Land-
schaftsbild gestalten sollen.

Die Anlage von Lesesteinhaufen fiir die Zauneidechse an zwei gut besonnten Stellen verbessert das Habitatan-
gebot. Gemal den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind zwei Lesesteinhaufen anzulegen. Diese sind z.B.
nach den Empfehlungen des LfU zu gestalten. Lesesteinansammlungen am Rand einer naturnahen Feldhecken
sind nicht nur als Bestandteil von Feldhecken, sondern auch als Inselbiotop niitzen sie der Vernetzung von Arten,
uber weit auseinander liegenden Habitate hinweg. Die Festsetzung wirkt in Kombination mit den weiteren Fest-
setzungen zur Gehélzpflanzung und ergénzt diese.

Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat
Strauchpflanzung (niedrige Dornenstrducher
wie Wildrosen, Berberitze, Himbeere)
N steiniges Material (ca. 10 - 40 cm) S
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Abb. 4: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsmaéglichkeit, Totholz und Eiablagesubstrat. Grafik
LfU nach einer Vorlage von Irene Wagensonner, akt. 2020

Quelle: Arbeitshilfe zur speziellen Artenschutzrechtlichen Prifung Zauneideche des Bayerischen Landesamts fiir
Umwelt Stand Juli 2020

Festsetzungen zum Artenschutz
Als VermeidungsmafRnahme wurde festgelegt, dass die Freimachung des Baufeldes nur auBRerhalb der Brutzeit,
d.h. nurin der Zeit vom 01.10. bis 28.02. erfolgen darf. Daneben wird artenschutzrechtliche Griinden, um negative
Auswirkungen auf die Tierwelt zu vermeiden, sowie auch zur Vermeidung allgemeiner Lichtverschmutzung, eine
dauerhafte Beleuchtung der Anlage untersagt.

Baugestalterische Festsetzungen

Einfriedungen

Gelandeveranderungen werden im Zuge der Fundamentierung und Errichtung der Trafostationen erforderlich.
Diese sind jedoch nur bis zu einer Hohe von 0,50m bezogen auf das natiirliche Gelande zulassig.

Die Einfriedungen der Freiflachenanlage wird mit einem Zaum mit Ubersteigschutz vorgesehen. Als Einfriedun-
gen sind nur transparente, durchbrochene, sockellose Zaune (z.B. Stabgitter- Maschendrahtzaune) mit einer Ge-
samthohe inkl. Ubersteigschutz von maximal 2,20m Meter zulassig.
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Zur Gewéhrleistung der Durchl&ssigkeit des Plangebietes fiir Klein- und Mittelsuger sind Einfriedungen sockel-
los mit mindestens 15 Zentimeter lichtem Abstand zwischen Oberkante Gelande und Unterkante Einfriedung
auszufthren. Sollte eine Beweidung der Flache mit Schafen erfolgen wird auf die Anwendung des Schreibens
des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz vom 02.02.2024 hinsichtlich der Errich-
tung wolfsabweisender Z&une hingewiesen. Bei der Bauausfilhrung der Einfriedungen ist unabhangig davon da-
rauf zu achten, dass diese fir kleine und mittelgrolie S&ugetierarten durchgéngig gestaltet werden.

Werbeanlagen

Zur Begrenzung der Anzahl eventueller Werbeanlagen bzw. von Schildern, die z.B. iber den Tréger und die
Leistung des Solarparks informieren sowie zur Sicherstellung ihrer vertréglichen Integration in das Orts- und
Lanschaftshild, wird die Anzahl der Werbetafeln/Schilder auf ein Stiick und ihre Flache auf maximal zwei Quad-
ratmeter je Anlage begrenzt. Fr freistehende Werbeanlagen/Schilder auf dem Grundstiick gilt eine Hohenbe-
grenzung von maximal 2,30m Uber dem nattirlichen Gelande. Hierdurch wird sichergestellt, dass diese sich der
Héhe der Modultische unterordnen und diese nicht (iberragen.

Nachrichtliche Ubernahmen

Das vorhandene Bodendenkmal, das festgesetzte Landschaftsschutzgebiet sowie die bestehenden Leitungs-
trassen wurden nachrichtlich in die Planung ibernommen.
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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ermittlung Ausgleich und Ersatz

Der Kompensationshedarf fiir die Beeintréchtigungen der Schutzgiter Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt und
Boden durch dauerhafte und temporare Inanspruchnahme wurde fiir das Bauleitplanverfahren nach dem Leitfa-
den ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft* (Bayerisches Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr
2021) ermittelt.

Die Eingriffsflachen werden dabei in Bezug auf das Schutzgut Arten und Lebensrdumen gemal der Einstufung
der Biotop- und Nutzungstypen (BNT — sogenannten Wertpunkte WP) der Bayerischen Kompensationsverord-
nung eingestuft und ein Beeintrachtigungsfaktor zugeordnet.

Die Ermittlung erfolgt Uber die Multiplikation der Wertpunkte mit der (Eingriffs-)Fl&che (in m?) und der Eingriffs-
starke (in diesem Fall Anteil der iberbaubaren Grundflache an der Flache des Sondergebietes). Wenn ausrei-
chend und bestimmte Vermeidungsmalinahmen festgesetzt sind, kann nach Ermittlung des Ausgleichsbedarfs
eine Reduktion durch einen angesetzten Planungsfaktor bis zu 20% erfolgen.

Der Geltungsbereich teilt sich fir die Bilanzierung in drei Teilflachen auf. Die Flachen innerhalb der Baugrenzen,
wo die Modultische errichtet werden, sowie die sie umgebende Flachen, die als Ausgleichsflache verwendet
werden und Fl&chen, auf denen kein Eingriff erfolgt (Flache unter dem Hochspannungsmast). Die Ermittlung des
Ausgleichsbedarfs erfolgt auf Basis der Eingriffsflache, die sich innerhalb der Baugrenze befindet. Als Beein-
trachtigungsfaktor wird die festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) verwendet.

A1l intensiv bewirtschaftete Ackerflachen

G211 malig extensiv genutztes arlenarmes
Granland

B13 slark verbuschte Grinlandbrache
(Verbuschung >50%)

K11 (artenarme Saume und Staudenfluren)

I REO

Bestandserfassung
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Bestandserfassung und Bewertung:

Die Flache wird nahezu vollsténdig als Ackerflache (A11) intensivlandwirtschaftlich zum Mais und Getreideanbau ge-
nutzt. Randlich sowie zwischen den Flurnummern 1218 und 1219 bestehen vereinzelt Ackerrandstreifen/ Saume die
dem Biotopnutzungstyp K11 zugeordnet werden. An norddstlichen Gebietsecke ragt eine verbuschte Grinstruktur von
der Sandabbaufléche (B13) in das Plangebiet hinein. Unterhalb des Mastes der Hochspannungsleitung befindet sich
eine Grunlandfléche (G211) auf der kein Eingriff erfolgt.

Bestandserfassung/ Bewertung Schutzgut Arten und Lebensrdume

Bewertung Ausgleichsbedarf
Bezeichnung Fliche (m?) (WP) GRZ/Eingriffs-faktor (WP)
A11 (intensiv landwirschaftlich bewirtschaftete Acker) 33438 2 0,77 51495
A11 (intensiv landwirschaftlich bewirtschaftete Acker, ohne
Eingriff) 8321 kein Eingriff 0
B13 (stark verbuschte Griinlandbrache (Verbuschung >50%)=
Fliche Ecke zu GFI.-Nr. 1213, 1215 468 6 1 2808
G211 (méaBig extensiv genutztes , artenarmes GriinlandFlache
ohne Eingriff = Flache um Hochspannungsmast ) 376 6 kein Eingriff 2256
K11 (artenarme Sdume und Staudenfluren = Ackersaum zu FLLNr.
1215 bis 1219) 445 4 0,77 1780
Summe Gesamtflache Geltungsbereich/ Wertepunkte 43048 58339
Planungsfaktor Begriindung Sicherung
Festsetzung in der
Naturnahe Gestaltung der Fldchen durch Festsetzung von Satzung als
Festsetzung von Baumpflanzung . . N .
Obsthochstdmmen regionaler Sorten griinordnerische
MaRnahme

Festsetzung von fiir Einfriedungen mit mind. 15 cm Bodenfreiheit.

Erzielung einer Durchlassigkeit fiir Kleinsduger und Amphibien. Die
Umzdunung der Anlage wird tierfreundlich gestaltet, so dass Kleinsduger
unter dem Zaun ein Zugang zur Flache ermaglicht wird.

Festsetzung in der
Satzung als
griinordnerische
MaRnahme

Unter und um die Modultische wird extensiv genutztes Grinland
entwickelt. Hierbei werden somit auch die Fldchen mit einbezogen, die

Festsetzung in der

Vermeidung von Versiegelung durch Festsetzung einer extensiven |entsprechend der GRZ als iiberbaut gelten (Flache unter den Satzung als
Griinlandnutzung unter und um die Photovoltaikmodule Modultischen). Tatsachlich findet in diesen Bereichen (abhdngig vom grinordnerische
Bestand) daher eine Aufwertung der Flache statt. Dies trifft auf die MaBnahme
zuvor ackerbaulich genutzte Fliche (3,34 ha) zu.
Satzung als
Schaffung neuer Lebensraume zur Forderung von Reptilien Anlage von Lesesteinhdufen als Zusatzstruktur grilnordnerische
MaRnahme
Summe (max. 20%) 5%
Summe Ausgleichbedarf (WP) 55422

Vor Abzug eines Planungsfaktors ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 58.339 Wertpunkten. Dieses Ergebnis
wurde Uber die festgesetzte GRZ ermittelt. Diese steht gem. BauGB fiir die anteilig tiberbaubare Flache eines
Baugrundstiickes. Die mit einer Uberbauung verbundenen Auswirkung sind jedoch im Regelfall (Errichtung von
Geb&uden) wesentlich erheblicher als im Fall einer Freiflichen-Photovoltaikanlage. Die Grundflache der Modul-
tische zahlt zwar als (berbaute Flache, dennoch bleiben hier Boden-, Biotop- und Lebensraumfunktion weitge-
hend erhalten. Daneben wird die Umz&unung der Anlage wird tierfreundlich gestaltet, so dass Kleinsauger unter
dem Zaun ein Zugang zur Flache ermdglicht wird. Fur Zauneidechsen wird durch die Anlage von Lesesteinhdufen
an besonnten Standorten Lebensrdume geschaffen. Zur naturnahen Gliederung und Belebung des Landschafts-
bilds erfolgt die Festsetzung eines Pflanzgebots flir Obsthochstdmme. Von der Naturschutzbehérde wurde hierfur
der Ansatz eines Planungsfaktors von 5% anerkannt.

Nach Abzug des Planungsfaktors verbleibt ein Ausgleichbedarf von 55.422 Wertepunkten.
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Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
Baugrenze

Modultische mit PV-Modulen

A1 intensiv bewirtschaflete Ackerflachen

G211 malig extensiv genutzies arlenarmes
Grinland

B13 stark verbuschte Griinlandbrache
(Merbuschung =50%)

O0Od0 &l

K11 (artenarme Sdume und Staudenfluren)
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BEGRUNDUNG UND UMWELTBERICHT

Zum Ausgleich fiir die Eingriffe durch die Planung werden innerhalb des Geltungsbereiches auf den vor dem
geplanten Eingriff als Ackerflachen mit Ackersaum genutzten Flachen, auf einem umlaufenden Streifen von 10m
Tiefe AusgleichsmalRnahmen durch die Anlage von 5m breiten mesophilen heimischen dreireihigen Hecken
(B112/ Flachenumfang 2.261m2), artenreichen Sdumen und Staudenfluren (K132/ Fld&chen umfang 282m?) sowie
von extensiv genutztem, artenreichem Griinland (G212/ Flachenumfang inges. 6.690m?) vorgesehen. Ausgangs-
zustand dieser Flachen waren intensiv genutzte Ackerflachen (A11) mit den teilweise begleitenden Ackersaumen
(K11).

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten- und Lebensrdume

Ausgangszustand nach BNT-Liste

Prognosezustand nach BNT Liste

AusgleichsmaRnahme

Bewert- Bewert-ung |Fliche |Aufwert- |Entsiegel- Ausgleichs-
MafRn.-Nr Bezeichnung Code ung (WP) |Bezeich-nung Code |(WP)* (m?) ung ungsfaktor |umfang (WP)
Intensiv landwirtschaftlich genutzte mesophile Gebiische/ Hecken
1|Acker All 2 (Schlehe, WeiRdorn, Hasel) B112 10 2261 8 - 18088
Intensiv landwirtschaftlich genutzte maRig extensiv genutztes
2|Acker All 2 artenreiches Griinland G212 8 6458 6 = 38748
Intensiv landwirtschaftlich genutzte artenreiche Sdume und
3|Acker All 2 Staudenfluren K132 8 282 6 = 1692
maRig extensiv genutztes
4|K11 (artenarme Ackersdume) K11 4 artenreiches Grinland G212 8 232 4 - 928
Summe
Ausgleichsu
mfang in
Wertpunkte
n 59456
Summe Ausgleichsumfang in Wertpunkten
Bilanzierung
Summe Ausgleichsumfang
59456
Summe Ausgleichsbedarf 55422
Differenz
4034

* ggf. unter Berlicksichtigung Timelag (diese Eintragung ist moglich)

Die Flachen auRerhalb der Baugrenze werden aufgewertet und zur Einbindung der Anlage in die Landschaft
genutzt. Die Aufwertung von insgesamt 59.456 Wertpunkten wird dem ermittelten Ausgleichsbedarf von 55.422

Wertepunkten gegengerechnet. Es verbleibt kein Ausgleichsdefizit.

Rottenbach, den

Thomas Schneider
1. Biirgermeister
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Anlagenverzeichnis:

1. OkoloG - Richard Radle (Dipl. Biologe): Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (SaP) Errichtung einer
PV-Anlage bei Unterbreitenlohe - v. 03.10.2024

PROJEKT 4 STADT + FREIRAUMPLANUNG GBR IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER BAUVERWALTUNG DER GEMEINDE ROTTENBACH 41



	VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN Nr. 23 GEM.§ 12 BauGB
	„Freiflächen-Photovoltaukanlage Unterbreitenlohe“
	1 Vorbemerkungen 3
	1.1 Anlass der Planung/ Planungserfordernis 3
	1.2 Verfahren zur Aufstellung 3
	1.3 Grundlagen des Bebauungsplans 4
	1.4 Ziele der Planung 4
	1.5 Einfügung in die überörtliche Planung (LEP, Regionalplan) LEP auch in Rundschreiben 2021 StMIn 4
	1.6 Standortwahl und -eignung 8
	1.7 Einfügung in die vorbereitenden Bauleitplanung (FNP/ LP) 14
	2 Beschreibung des Bestandes 14
	2.1 Lage, Umfeld und Nutzung 14
	2.2 Verkehr 16
	2.3 Grünbestand 16
	2.4 Bodendenkmalschutz 17
	2.5 Ver- und Entsorgung, Baugebiet 18
	2.6 Immissionsschutz 18
	2.7 Belastungen und Bindungen 19
	2.8 Artenschutz 19
	3 Umweltbericht 20
	3.1 Einleitung 20
	3.1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 20
	3.1.2 Rechtsgrundlagen der Umweltprüfung und des Umweltberichts 20
	3.1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 21
	3.1.4 Datengrundlage der Umweltprüfung 21

	3.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 21
	3.2.1 Schutzgut Mensch 21
	3.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 22
	3.2.3 Schutzgut Wasser 23
	3.2.4 Schutzgut Fläche 24
	3.2.5 Schutzgut Boden 24
	3.2.6 Schutzgut Klima und Luft 25
	3.2.7 Schutzgut Landschaft und natürliche Erholungseignung 26
	3.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 27
	3.2.9 Wechselwirkungen 27

	3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung  27
	3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 27
	3.4.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 27
	3.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote 28
	3.4.3 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 28

	3.5 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge (Alternative Planungsmöglichkeiten) 28
	3.5.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl 28

	3.6 Verbleibende Auswirkungen sowie Risiken im Fall von Unfällen und Katastrophen 29
	3.7 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 29
	3.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 29
	3.9 Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens 29
	3.10 Zusammenfassung 31
	4 Planung 33
	4.1 Vorbemerkung/ Planungskonzept 33
	4.2 Begründung der Festsetzung 33
	4.2.1 Art der baulichen Nutzung 33
	4.2.2 Maß der baulichen Nutzung 33
	4.2.3 Verkehrserschließung 34
	4.2.4 Festsetzungen zur Grünordnung 34
	4.2.5 Festsetzungen zum Artenschutz 35
	4.2.6 Baugestalterische Festsetzungen 35
	4.2.7 Nachrichtliche Übernahmen 36

	5 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ermittlung Ausgleich und Ersatz 37
	6 Anlagenverzeichnis: 41

	1  Vorbemerkungen
	1.1 Anlass der Planung/ Planungserfordernis
	1.2 Verfahren zur Aufstellung
	1.3 Grundlagen des Bebauungsplans
	1.4 Ziele der Planung
	1.5 Einfügung in die überörtliche Planung (LEP, Regionalplan) LEP auch in Rundschreiben 2021 StMIn
	1.6 Standortwahl und -eignung
	1.7 Einfügung in die vorbereitenden Bauleitplanung (FNP/ LP)

	2 Beschreibung des Bestandes
	2.1 Lage, Umfeld und Nutzung
	2.2 Verkehr
	2.3 Grünbestand
	2.4 Bodendenkmalschutz
	2.5 Ver- und Entsorgung, Baugebiet
	2.6 Immissionsschutz
	2.7 Belastungen und Bindungen
	2.8 Artenschutz

	3 Umweltbericht
	3.1 Einleitung
	3.1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes
	3.1.2 Rechtsgrundlagen der Umweltprüfung und des Umweltberichts
	3.1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung
	3.1.4 Datengrundlage der Umweltprüfung

	3.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung
	3.2.1 Schutzgut Mensch
	3.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
	3.2.3 Schutzgut Wasser
	3.2.4 Schutzgut Fläche
	3.2.5 Schutzgut Boden
	3.2.6 Schutzgut Klima und Luft
	3.2.7 Schutzgut Landschaft und natürliche Erholungseignung
	3.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
	3.2.9 Wechselwirkungen

	3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung
	3.4.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen
	3.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote

	3.5 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge (Alternative Planungsmöglichkeiten)
	3.5.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl

	3.6 Verbleibende Auswirkungen sowie Risiken im Fall von Unfällen und Katastrophen
	3.7 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken
	3.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)
	3.9 Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens
	3.10 Zusammenfassung

	4 Planung
	4.1 Vorbemerkung/ Planungskonzept
	4.2 Begründung der Festsetzung
	4.2.1 Art der baulichen Nutzung
	4.2.2 Maß der baulichen Nutzung
	4.2.3 Verkehrserschließung
	4.2.4 Festsetzungen zur Grünordnung
	4.2.5 Festsetzungen zum Artenschutz
	4.2.6 Baugestalterische Festsetzungen
	4.2.7 Nachrichtliche Übernahmen


	5  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ermittlung Ausgleich und Ersatz
	6
	6 Anlagenverzeichnis:

